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� Lehren aus 
Afghanistan  

»Nichts ist gut in Afghanistan«, 
sagte die damalige Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), Margot 
Käßmann, Anfang 2010. Es folgte 
eine teils hitzige Debatte über die 
Fragen: War der Bundeswehr-
Einsatz am Hindukusch gerecht-
fertigt, waren die Mittel vertret-
bar? Vier Jahre später legt die 
Kammer für Öffentliche Verant-
wortung der EKD nun eine diffe-
renzierte Stellungnahme zum 
Afghanistan-Einsatz vor. Auch 
wenn den Käßmann-Satz in der 
EKD-Spitze niemand so wieder-
holt - die Kirche sieht eine Menge 
Defizite. 

Von einem Frieden in Afghanis-
tan könne nicht die Rede sein, 
schreibt der EKD-Ratsvorsitzende 
Nikolaus Schneider im Vorwort 
zur am 27. Januar in Berlin vor-
gelegten Schrift »Selig sind die 
Friedfertigen«. 

Ein knappes Jahr vor dem Abzug 
der internationalen Truppen 
benennt die Stellungnahme als 
aktuelle Probleme die prekäre 
Sicherheitslage in weiten Teilen 
des Landes, fehlende rechtsstaat-
liche und friedensfördernde 
Strukturen sowie verbreitete 
Armut. Nach Einschätzung der 
evangelischen Kirche hätten sich 
diese Probleme verringern las-
sen, wenn es von Anfang an 
einen umfassenderen Einsatzplan 
gegeben hätte. 

Ein Versäumnis sehen die Exper-
ten darin, dass lange Zeit ein 
friedens- und sicherheitspoliti-
sches Gesamtkonzept unter dem 
Primat des Zivilen gefehlt habe. 
Zu einem solchen Konzept gehör-
ten auch Ausstiegsszenarien. 
Dieser Kritik schloss sich auch 
der EKD-Friedensbeauftragte 
Renke Brahms an. Es habe ein 
klares politisches Gesamtkonzept 
unter dem Primat des Zivilen 
gefehlt, sagte er dem Evangeli-
schen Pressedienst (epd). 

Eine der Forderungen der Schrift 
verlangt daher eine Verknüpfung 
der Bundestagsmandate für Aus-
landseinsätze mit zivilen Zielen. 
Das Parlament müsse »stärker in 
die Friedenspflicht« eingebunden 
werden, sagte der EKD-
Ratsvorsitzende Schneider. Wenn 
von vornherein auch finanzielle 
Möglichkeiten für das zivile En-
gagement bedacht würden, könn-
te das auch den Nichtregierungs-
organisationen die Arbeit erleich-
tern. Mit Blick auf die Diskussion 
um militärische Einsätze in Afri-
ka verlangte Schneider, bereits 
jetzt im Blick zu haben, wie sich 
Rechtswesen, Sicherheitsstruk-
tur, Bildung und Infrastruktur 
aufbauen ließen. 

Den Anstoß für die jetzt veröf-
fentlichte EKD-Stellungnahme 
lieferte der Besuch einer Delega-
tion unter Leitung von Schneider 
im Februar 2011 in Afghanistan. 
»Es gibt Hoffnung in Afghanis-
tan? Aber es ist Hoffnung auf 
dünnem Eis«, bilanzierte der 
Ratsvorsitzende damals. Die 
zuständige Kammer unter Vorsitz 

des ehemaligen Bundesverfas-
sungsgerichtspräsidenten Hans-
Jürgen Papier wurde beauftragt, 
den Afghanistan-Einsatz anhand 
des Leitbildes des gerechten 
Friedens der EKD-
Friedensdenkschrift von 2007 zu 
erörtern. 

In ihrer Bewertung gibt die 
Kammer zu bedenken, dass von 
Beginn an eine problematische 
Überschneidung zwischen der 
Stabilisierungsmission der ISAF 
und der auf dem Selbstverteidi-
gungsrecht basierenden militäri-
schen Operation (OEF) bestan-
den habe. Ob unvorhergesehene 
und ungewollte Gewaltmaßnah-
men während des Einsatzes mit 
der Interventionsentscheidung 
legitimiert sind, wird in der EKD-
Kammer unterschiedlich beur-
teilt. Kontrovers werden in der 
Stellungnahme gezielte Tötungen 
von Aufständischen und Terro-
rismusverdächtigen bewertet. 

Zur Perspektive für Afghanistan 
nach dem Abzug der Truppen 
empfiehlt die evangelische Stel-
lungnahme unter anderem die 
Wiedergutmachung von Schä-
den, den Abbau von Waffenpo-
tenzialen, die Entwaffnung von 
Milizen, den Schutz afghanischer 
Bundeswehr-Mitarbeiter durch 
Aufnahme in Deutschland sowie 
zivilgesellschaftliche Allianzen 
für den Frieden. Zudem verlan-
gen die Experten eine Diskussion 
und völkerrechtlich verbindliche 
Regelung zum Einsatz von be-
waffneten Drohnen. 

(epd-Basisdienst, 27.1.2014)    

Quellen: 
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»Selig sind die Friedfertigen« Der Einsatz in Afghanistan: 

Aufgaben evangelischer Friedensethik  
Eine Stellungnahme der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD 

Vorwort 

»Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden 
Gottes Kinder heißen.«                   (Matthäus 5,9) 

Die deutsche Beteiligung am internationalen Ein-
satz in Afghanistan geht ihrem Ende entgegen. 
Die Stützpunkte werden geräumt, die Truppen 
ziehen ab. Über Art und Umfang einer Folgemis-
sion für Afghanistan ist politisch noch nicht ab-
schließend entschieden. Von einem Frieden in 
Afghanistan kann aber nicht die Rede sein. So 
stellt sich auch angesichts der dramatischen Situ-
ation im syrischen Bürgerkrieg sehr aktuell die 
Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen eines 
militärischen Eingreifens zum Schutz der leiden-
den Zivilbevölkerung. Ein politischer Ausweg aus 
dem Dilemma zwischen humanitärer Schutzver-
antwortung einerseits und der Einsicht in die tiefe 
Zweideutigkeit der militärischen Mittel anderer-
seits ist nicht absehbar.  

Die Weichenstellungen der deutschen Außenpoli-
tik geschehen im Zusammenhang der internatio-
nalen, besonders der europäischen Verpflichtun-
gen. Gleichwohl bleibt den Regierenden und Re-
gierten in unserem Land die politische Debatte 
um deutsche Beteiligungen an internationalen 
militärischen Friedensmissionen aufgegeben. Für 
öffentliche Debatten und politische Entscheidun-
gen sind wissenschaftlich fundierte umfassende 
Evaluationen der Auslandseinsätze unverzichtbar. 
Dies kann und will im hier vorgelegten Text nicht 
geleistet werden. In der Stellungnahme der Kam-
mer für Öffentliche Verantwortung der EKD geht 
es auf einer grundsätzlicheren Ebene um eine 
theologisch-ethische Orientierung. Es geht um die 
Zielentscheidungen, die die Richtung des Han-
delns bestimmen, ohne dass sich schon jede ein-
zelne politische Maßnahme geradlinig daraus 
ableiten ließe. Kirchliche Stellungnahmen wollen 
nicht direkt Politik machen, aber sie wollen zu 
einer menschenfreundlichen und lebensdienli-
chen Politik beitragen.  

Nach christlicher Überzeugung bewegt der Friede, 
den Gott schenkt, Menschen dazu, Frieden zu 
stiften. Der Horizont der daraus erwachsenden 
friedensethischen Fragen war und ist global. So 
ringen die weltweiten Netzwerke der christlichen 
Kirchen immer wieder neu um die Frage: Wieweit 

ist es im Blick auf das Evangelium von Jesus 
Christus zu rechtfertigen, dem Frieden mit militä-
rischer Gewalt den Weg zu bereiten?  

Für die Evangelische Kirche in Deutschland ist 
dieser Diskussionsprozess im Jahr 2007 in der 
Friedensdenkschrift »Aus Gottes Frieden leben, 
für gerechten Frieden sorgen« fest gehalten. Dort 
wurde das biblisch begründete friedensethische 
Leitbild des »gerechten Friedens« formuliert. »Ge-
rechter Friede« bedarf einer Rechtsordnung. Um 
sie zu schaffen und zu bewahren, betont die Frie-
densdenkschrift die vorrangige Option der Gewalt-
freiheit. Als »ultima ratio« aber hält sie ein militä-
risches Eingreifen zur Erhaltung oder Aufrichtung 
einer Rechtsordnung für möglich.  

Das Leitbild des gerechten Friedens darf wohl als 
ein – auch ökumenisch bedeutsamer – friedens-
ethischer magnus consensus gelten. Er hat auch in 
der Öffentlichkeit weithin Anerkennung gefunden. 
Welche Orientierungskraft diesem Leitbild aller-
dings tatsächlich zukommt, zeigt sich erst in wirk-
lichen Entscheidungssituationen. Wie kann das 
Leitbild einer rechtsbasierten Friedensordnung 
politische Entscheidungsprozesse ausrichten? Wie 
kann es die Gewissen der verantwortlich Handeln-
den anleiten? Wie wirkt sich das Leitbild des ge-
rechten Friedens in den vielschichtigen Aufgaben 
der Konfliktprävention aus? Wie kann es unter den 
besonderen Belastungssituationen des militäri-
schen Konfliktes für Soldatinnen und Soldaten 
zum Maßstab werden? Die Dringlichkeit dieser 
Fragen habe ich persönlich empfunden, als ich im 
Jahr 2011 gemeinsam mit dem Friedensbeauftrag-
ten des Rates der EKD, Pastor Renke Brahms, und 
dem Militärbischof, Dr. Martin Dutzmann, eine 
Pastoralreise zum deutschen Einsatzkontingent 
nach Afghanistan unternommen habe. Die Begeg-
nungen in Afghanistan waren beeindruckend. Mit 
großem Respekt habe ich wahrgenommen, dass 
die Soldatinnen und Soldaten sich der Zwiespältig-
keit ihres Einsatzes bewusst waren. Sie brachten 
einhellig zum Ausdruck: militärischer Einsatz 
schafft keinen Frieden, sondern schafft Vorausset-
zungen dafür, dass Frieden sich entwickeln kann.  

Aus den Erfahrungen der Pastoralreise ist die 
Bitte an die Kammer für Öffentliche Verantwor-
tung ergangen, den deutschen Einsatz in Afgha-
nistan zur Friedensdenkschrift der EKD in Bezie-
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hung zu setzen. Leitende Fragestellungen dabei 
sollten sein: Bewährt sich das Leitbild des gerech-
ten Friedens im Einsatz oder muss es von den 
Erfahrungen in Afghanistan her konkretisiert, 
präzisiert oder sogar korrigiert werden? Und: 
Wird der deutsche Einsatz in Afghanistan dem 
Anspruch gerecht, eine Rechtsordnung zu schaf-
fen und dadurch Frieden zu ermöglichen?  

Die Kammer hat sich diesen Fragen in einem 
mehr als zweijährigen Arbeitsprozess gewidmet. 
Mit dieser Schrift legt sie der Öffentlichkeit ihre 
Stellungnahme vor. Der Rat der EKD hat die 
Kammerergebnisse ausführlich diskutiert und mit 
großem Dank entgegen genommen.  

Insgesamt steht dieses Ergebnis für einen breiten 
und gleichwohl differenzierten Konsens innerhalb 
der evangelischen Friedensethik. Kammer und 
Rat sind der Überzeugung, dass das Leitbild des 
gerechten Friedens der Denkschrift und die sich 
aus ihm ergebenden Prinzipien und Kriterien 
schriftgemäße und sachgemäße Aussagen evange-
lischer Friedensethik sind. Aber übereinstimmend 
urteilen Kammer und Rat mit großer Skepsis in 
der Frage, ob die in Afghanistan eingesetzten 
militärischen Mittel dem politischen Ziel des Ein-
satzes angemessen waren und sind.  

Die Stellungnahme der Kammer spiegelt dabei ein 
besonderes Profil evangelischer Ethik. Im Text 
finden sich an mehreren Stellen argumentative 
Gabelungen: Eher von der konkreten Situation 
geprägte Argumente einerseits und stärker ver-
antwortungspazifistisch ausgerichtete Positionen 
andererseits. Dabei gelingt es, einen differenzier-
ten Konsens zu bewahren. Ich bin dankbar, dass 

der hier vorgelegte Text diesen prozessualen Cha-
rakter evangelischer Ethik prägnant ausdrückt. 
Von einer gemeinsamen Bindung an das Wort 
Gottes werden auf produktive Weise verschiede-
ne Erfahrungen und Überzeugungen miteinander 
im Gespräch gehalten.  

Der Text mündet in eine Beschreibung künftiger 
Aufgaben und Herausforderungen evangelischer 
Friedensethik und eröffnet somit eine Weiterar-
beit an den Fragen politischer Verantwortung und 
Gestaltung.  

Ich danke der Kammer für Öffentliche Verantwor-
tung, besonders dem Vorsitzenden, Herrn Prof. 
Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier, und der stell-
vertretenden Vorsitzenden, Frau Regionalbischö-
fin Susanne Breit-Keßler, für die sorgfältige und 
umfassende Arbeit. Unter einem biblischen Leit-
wort aus der Bergpredigt übergeben wir die Stel-
lungnahme der Kammer für Öffentliche Verant-
wortung der kirchlichen, politischen und gesell-
schaftlichen Öffentlichkeit: »Selig sind die Fried-
fertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen« 
(Matthäus 5,9). Dankbar leben wir aus Gottes 
Frieden, zuversichtlich wollen wir für gerechten 
Frieden sorgen. Uns stärkt die Verheißung Jesu, 
dass wir darin »selig«, also von Gottes Gegenwart 
begleitet sind. 

Hannover, am 1. Sonntag im Advent 2013 

Dr. h.c. Nikolaus Schneider 
Vorsitzender des Rates  

der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 

 

1. Einführung 

(1) Seit mehr als elf Jahren befindet sich die Bun-
deswehr im Auslandseinsatz in Afghanistan. Seit 
2006 war Deutschland im Regionalkommando 
Nord der International Security Assistance Force 
(ISAF) für die militärische und politische Koordi-
nation von Truppen, Sicherheits- und zivilen 
Kräften aus bis zu 18 Staaten verantwortlich. Der 
Umstand, dass inzwischen offiziell die Sicher-
heitsverantwortung an die Afghanen übergeben 
ist und der Abzug der internationalen Kampf-
truppen bis Ende 2014 abgeschlossen sein soll1, 
darf nicht von der Notwendigkeit ablenken, die 
Erfahrungen des Engagements am Hindukusch 
nüchtern zu analysieren und seine Konsequenzen 
zu bedenken. Im Jahr 2007 hat die EKD mit ihrer 
Denkschrift »Aus Gottes Frieden leben – für ge-

rechten Frieden sorgen«2 friedensethische und 
friedenspolitische Perspektiven für die weltpoliti-
sche Situation am Beginn des 21. Jahrhunderts 
formuliert. Das nachstehende Votum knüpft an 
diesen Grundlagentext an. Die Frage, was daraus 
für die Bewertung des bisher größten UN-
mandatierten militärischen und zivilen Einsatzes 
in Afghanistan folgt, wurde in der Friedensdenk-
schrift nicht direkt beantwortet. Ziel der hier vor-
gelegten Überlegungen ist eine friedensethische 
und friedenspolitische Reflexion der Entwicklun-
gen in Afghanistan, die sich auf Lagebeurteilun-
gen stützt, wie sie in den Fortschrittsberichten3 der 
Bundesregierung, aber auch in Analysen aner-
kannter in- und ausländischer Fachinstitute zu-
gänglich sind. Dabei ist zu fragen, wie die 2007 
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entwickelten normativen Prinzipien und Kriterien 
im Blick auf den Afghanistan-Einsatz zu konkreti-
sieren sind und ob sie im Licht der dort gemach-

ten Erfahrungen der Kritik und Weiterentwick-
lung bedürfen.  

 

2. Das deutsche militärische Engagement in Afghanistan und die Grenzen  
rechtserhaltender militärischer Gewalt 

(2) In der Friedensdenkschrift heißt es: »Das ethi-
sche Leitbild des gerechten Friedens ist zu seiner 
Verwirklichung auf das Recht angewiesen. Es ist 
deshalb zu konkretisieren in Institutionen, Regeln 
und Verfahren eines international vereinbarten 
Rechtszustandes, der friedensethischen Anforde-
rungen genügt.« (Ziffer 85) Da Recht auf Durch-
setzbarkeit angelegt ist, sind in »der Perspektive 
einer auf Recht gegründeten Friedensordnung 
Grenzsituationen nicht auszuschließen, in denen 
sich die Frage nach einem […] erlaubten Gewalt-
gebrauch und den ethischen Kriterien dafür stellt« 
(Ziffer 98). Wenn die Denkschrift in diesem Zu-
sammenhang von einer »Ethik rechtserhaltender 
Gewalt« spricht, so bezieht sich der dabei voraus-
gesetzte Begriff des Rechts nicht auf ein faktisch 
gegebenes Rechtssystem, sondern normativ auf 
die in den grundlegenden Menschenrechten und 
einer legitimen Völkerrechtsordnung konkretisier-
te Rechtsidee. Die Erhaltung des Rechts schließt 
als ultima ratio seine gewaltsame Durchsetzung 
nicht aus. Friedenskompatible Rechtsinstitutionen 
sind eine wesentliche Voraussetzung nachhalti-
gen Friedens. Um sie zu schaffen, kann es nötig 
sein, rechtsermöglichende Gewalt anzuwenden.  

(3) Mit Blick auf die ethische Bewertung des Ein-
satzes militärischer Gewalt in Afghanistan ist es 
unzureichend, lediglich auf die in Ziffer 102 der 
Denkschrift aufgelisteten Prüfkriterien zurückzu-
greifen. Denn an dieser Stelle werden mit Bedacht 
zunächst nur allgemeine Kriterien genannt, die 
bei allen Formen rechtserhaltender Gewalt zu 
beachten sind.4 Um für die Legitimation rechtser-
haltenden militärischen Gewaltgebrauchs aussa-
gekräftig zu sein, bedürfen diese allgemeinen 
Kriterien einer ersten Konkretisierung im Blick 
auf unterschiedliche Situationstypen. Deshalb 
wurde in den Ziffern 104 bis 123 – im Rahmen 
einer ethischen Reflexion des Völkerrechts und 
des offenen Prozesses seiner Konstitutionalisie-
rung – zwischen drei Fallkonstellationen unter-
schieden: dem auch kollektiven Selbstverteidi-
gungsrecht zum Schutz der Bevölkerung (nach 
Art. 51 UN-Charta), der internationalen Schutz-
verantwortung für die Bevölkerung eines anderen 
Staates (im Sinn der sich neu herausbildenden 
völkerrechtlichen Norm der responsibility to pro-

tect) und der sog. internationalen bewaffneten 
Friedensmissionen unterhalb dieser Schwelle.  

(4) Die Fallbeschreibung einer internationalen 
Schutzverantwortung scheidet in Afghanistan als 
moralischer Rechtfertigungstitel für externes mili-
tärisches Eingreifen aus. Auch völkerrechtlich 
wurden die in der Friedensdenkschrift genannten 
Interventionsgründe (Massenmord an Minderhei-
ten, Massaker an ethnischen Gruppen, ethnische 
Vertreibung, kollektive Folter und Versklavung) 
weder nach dem 11.09.2001 noch in den zehn 
Jahren danach zur Begründung für das internatio-
nale militärische Engagement in Afghanistan he-
rangezogen. Das bedeutet allerdings nicht, dass es 
in Afghanistan vor dem internationalen Eingreifen 
keine schweren Menschenrechtsverletzungen ge-
geben hätte. Dass es sie gab, ist deutlich.  

(5) Was die Fallbeschreibung des Selbstverteidi-
gungsrechts betrifft,5 so hat die UN-Sicherheitsrats-
Resolution 1368 vom 12.09.2001 einerseits gemäß 
Art. 39 der UN-Charta die einen Tag zuvor in den 
USA verübten Terrorakte von Al Qaida als »Bedro-
hung« des »Weltfriedens« und der »internationalen 
Sicherheit« bezeichnet. Damit wurde der Weg frei 
gegeben für die in Kap. VII der UN-Charta vorge-
sehenen Maßnahmen unter Leitung der UN. Ein 
»Bruch des Friedens« durch einen »bewaffneten 
Angriff« wurde nicht festgestellt. Allerdings hat der 
Sicherheitsrat andererseits das individuelle und 
kollektive Selbstverteidigungsrecht nach Art. 51 
UN-Charta anerkannt, was einen »bewaffneten 
Angriff« voraussetzt. Damit wurde die unmittelba-
re Reaktion dem Handlungsermessen des geschä-
digten Staates überlassen. Die NATO hat dem ent-
sprechend zur Unterstützung der USA den Bünd-
nisfall erklärt, der bis heute nicht als beendet gilt. 
Unter NATO-Kommando ging es zunächst um 
Überwachung des Luftraums; wenig später kam 
die Operation Active Endeavour zustande, bei der 
Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer eingesetzt 
wurden. Die amerikanische Regierung selber hat 
sich zunächst nicht des Beistands durch die NATO, 
sondern einer sog. Koalition der Willigen versi-
chert. Die so zusammengesetzte US-geführte Ope-
ration Enduring Freedom (OEF) stützt sich bis 
heute auf Art. 51 UN-Charta.6  
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(6) Diese zeitliche Ausdehnung des Selbstvertei-
digungsrechts wird zwar durch die Praxis des 
UN-Sicherheitsrats und der militärisch engagier-
ten Staaten gestützt, ihre Bewertung ist jedoch in 
der Kammer umstritten. 

Einer Position in der Kammer zufolge ließ sich 
nach dem 11.09.2001 eine unilaterale Ausübung 
des Selbstverteidigungsrechts gegen das mit Dul-
dung und unter dem Schutz Afghanistans operie-
rende Terrornetzwerk Al Qaida rechtfertigen, 
jedoch nur als subsidiäres Notrecht zur Abwehr 
einer gegenwärtig drohenden Gefahr. Dement-
sprechend sei der Legitimationstitel der Selbstver-
teidigung schon 2001 nach der Entmachtung des 
Talibanregimes und der Zerschlagung der Stel-
lungen von Al Qaida in Afghanistan erschöpft 
gewesen. In der Friedensdenkschrift wurde der 
Auffassung, dass der punktuelle Charakter terro-
ristischer Attacken eine zeitliche Dehnung des 
Selbstverteidigungsrechts rechtfertige, widerspro-
chen: »Terrorismusbekämpfung ist kein legitimes 
Ziel einer weit über den aktuellen Selbstverteidi-
gungsfall hinaus anhaltenden Kriegführung, son-
dern gehören in die Kategorie der internationalen 
Verbrechensbekämpfung« (Ziffer 106).7 Aus frie-
densethischer Sicht wird kritisiert, dass die USA 
seit Jahren – durch die internationale Gemein-
schaft und die deutsche Politik8 unterstützt – 
ihren »Krieg gegen den Terrorismus« unter dem 
Legitimationstitel der »Selbstverteidigung« führen. 
Dagegen sei Widerspruch nötig. 

Nach einer anderen in der Kammer vertretenen 
Position besteht das Selbstverteidigungsrecht wei-
terhin fort, gerade auch angesichts der oft sprung-
haften und kaum vorherzusehenden Lageentwick-
lung in Afghanistan. Der UN-Sicherheitsrat habe in 
der Resolution 1386 (2001) die Anschläge vom 
11.09.2001 verurteilt und das Recht zur individuel-
len und kollektiven Selbstverteidigung bekräftigt; 
die internationale Gemeinschaft werde darin aufge-
fordert, alle Anstrengungen zur Verhütung und 
Bekämpfung terroristischer Handlungen zu ver-
doppeln. In späteren Resolutionen (z.B. 2005 und 
2011) habe der UN-Sicherheitsrat die Rolle der OEF 
ausdrücklich willkommen geheißen. Zudem unter-
stütze der UN-Sicherheitsrat die »kontinuierlichen 
Anstrengungen, die die afghanische Regierung mit 
Hilfe der internationalen Gemeinschaft, namentlich 
der ISAF und der Koalition der Operation ‘Endu-
ring Freedom‘, unternimmt, um die Sicherheitslage 
zu verbessern und weiter gegen die von den Tali-
ban, der Al-Qaida und anderen gewalttätigen und 
extremistischen Gruppen ausgehende Bedrohung 
anzugehen.«9 In diesem Zusammenhang werde die 
Notwendigkeit anhaltender internationaler An-

strengungen, namentlich seitens der ISAF und der 
OEF, ausdrücklich unterstrichen. Dabei sei festzu-
halten, dass nach der UN-Charta und dem allge-
meinen Völkerrecht Selbstverteidigung nicht nur 
bis zur Abwehr der Gefahr legitim sei, sondern 
auch der Gefahr einer Fortsetzung des Angriffs 
wehren könne.10 Zu Beginn des Afghanistan-
Einsatzes seien die allgemeinen Kriterien einer 
rechtserhaltenden Gewalt gemäß Ziffer 102 und 
103 der Friedensdenkschrift durchaus oder zumin-
dest überwiegend erfüllt gewesen. Nach den Erfah-
rungen in Afghanistan sei über das in der Frie-
densdenkschrift ausdrücklich Gesagte hinaus an-
zuerkennen, dass ein militärisches Engagement 
über längere Zeit hinaus erforderlich sein könne, 
um einen Rückfall in eine unmittelbare Be-
drohungssituation zu verhindern. Zudem werde 
unterschiedlich beurteilt, ob tatsächlich von einer 
Entmachtung des Talibanregimes in allen Teilen 
des Landes gesprochen werden könne und ob die 
Stellungen von Al Qaida in Afghanistan tatsächlich 
zerstört worden seien. Dies könne durchaus unter-
schiedlicher Einschätzung der faktischen Lage 
unterliegen. Friedensethisch rücke daher in den 
Vordergrund der Fragestellung, ob genug unter-
nommen worden sei, eine Befriedung Afghanistans 
zu bewirken, und was zu tun sei, wenn dieses Ziel 
nicht erreicht werden kann. 

(7) Für die Beurteilung des Bundeswehreinsatzes 
in Afghanistan, der seit Januar 2002 hauptsäch-
lich im Rahmen von ISAF stattfindet, sind die 
Prüfkriterien heranzuziehen, die in der Friedens-
denkschrift dem damaligen Verständnis einer 
Stabilisierungsmission entsprechend für interna-
tionale bewaffnete Friedensmissionen formuliert 
worden sind (Ziffern 117-123). Diesen Kriterien 
zufolge werden militärische Mittel zur befristeten 
Sicherung der äußeren Rahmenbedingungen für 
einen eigenständigen politischen Friedensprozess 
vor Ort dann für vertretbar gehalten, 

–  wenn sie auf die Ziele der »Konfliktpräventi-
on« und »Friedenskonsolidierung« bezogen 
sind (Ziffer 119), 

–  wenn die »Mitsprache« und möglichst »Zu-
stimmung« einheimischer Akteure gewährleis-
tet ist, die »als Träger einer legitimen selbstbe-
stimmten Staatsbildung in Betracht kommen« 
(Ziffer 120),  

–  wenn es eine »klare völker- und verfassungs-
rechtliche Grundlage« gibt und nicht »nationa-
le und bündnispolitische Interessen […] an die 
Stelle der primären Zuständigkeit der UN und 
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ihrer regionalen Abmachungen treten« (Ziffer 
121), 

–  wenn sie »Aussicht auf Erfolg« haben, was 
jedenfalls voraussetzt, dass sie »Teil eines frie-
dens- und sicherheitspolitischen Gesamtkon-
zepts« vor Ort sind, das mit einer »präzise(n) 
Definition des Auftrags« verbunden ist (Ziffer 
122), 

–  wenn die »persönlichen Belastungen und Risi-
ken« für Intervenierende und betroffene Zivi-
listen verantwortbar sind und im Verhältnis 
zur Legitimität und Realisierbarkeit der ange-
strebten Ziele stehen (Ziffer 122). 

–  Darüber hinaus sollten bewaffnete Friedens-
missionen immer mit einer »begleitenden und 
nachträglichen Evaluierung durch unabhängi-
ge Instanzen verbunden werden« (Ziffer 123). 

(8) Bedeutende Schritte zur Evaluierung werden 
seit Dezember 2010 mit den von der Bundesregie-
rung ressortübergreifend verantworteten Fort-
schrittsberichten vorgelegt. Dabei ist es wichtig, 
sich die Dynamik zu vergegenwärtigen, unter der 
sich der ISAF-Einsatz ständig veränderte, und zu 
fragen, inwieweit diese Veränderungen in eine 
positive Richtung weisen. Zieht man die genann-
ten Regierungsberichte und weitere, auch auswär-
tige Lagebeurteilungen heran, so werden zum 
Teil erhebliche Diskrepanzen gegenüber den in 
der Denkschrift formulierten Bedingungen für 
internationale bewaffnete Friedensmissionen 
sichtbar: 

(9) Die Bedenken beziehen sich nicht auf die 
völkerrechtlichen Grundlagen des ISAF-Einsatzes. 
Diese sind gegeben. In der »Bonner Vereinba-
rung« vom 05.12.2001 wurde von der Staatenge-
meinschaft die Bildung einer Interimsregierung in 
Kabul beschlossen sowie die Vereinten Nationen 
gebeten, zu deren Schutz und bis zum Aufbau 
eigener afghanischer Sicherheitskräfte eine inter-
nationale Friedenstruppe zu beschließen. Dazu 
hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 
20.12.2001, gestützt auf Kapitel VII der UN-
Charta, mit der Resolution 1386 den Einsatz einer 
internationalen Schutztruppe (ISAF) autorisiert 
und diese mit entsprechenden Zwangsbefugnis-
sen (»all necessary measures«) ausgestattet. Seit-
dem wurde der Afghanistan-Einsatz jährlich 
durch UN-Resolutionen verlängert, zuletzt durch 
die erneut einstimmige Verabschiedung der Reso-
lution 2069 (2012) des UN-Sicherheitsrates.11 Es 
handelt sich somit um einen im Rahmen des kol-
lektiven Sicherheitssystems der Vereinten Natio-

nen autorisierten Einsatz, der (zunächst schwer-
punktmäßig auf die Region um Kabul begrenzt) 
die Sicherheit der vorläufigen afghanischen Regie-
rung und des zivilen Aufbaupersonals der Verein-
ten Nationen gewährleisten sollte. Ziel des Ein-
satzes war und ist die Unterstützung der afghani-
schen Regierung bei der Ausbildung und Aufstel-
lung afghanischer Sicherheitskräfte und der Auf-
rechterhaltung eines sicheren Umfeldes, in dem 
der Wiederaufbau des Landes geleistet werden 
kann. Mit der Sicherheitsrats-Resolution 1510 
wurde 2003 eine schrittweise Ausdehnung auf 
ganz Afghanistan beschlossen, um der Zentralre-
gierung in Kabul eine landesweite Kontrolle zu 
ermöglichen. Hier setzen die Bedenken ein: Bei 
der Mandatierung durch den UN-Sicherheitsrat 
bestand von Anfang an eine friedenspolitisch 
problematische Überschneidung zwischen der mit 
Erzwingungsgewalt ausgestatteten Stabilisie-
rungsmission von ISAF einerseits und dem auf 
das Selbstverteidigungsrecht gestützten OEF-
Einsatz andererseits.12 Da OEF- und ISAF-Kräfte in 
Afghanistan im gleichen Raum operieren, ist eine 
Unterscheidung beider Operationen durch die 
Bevölkerung vor Ort nicht ohne weiteres möglich 
– mit der Folge abnehmender Akzeptanz des 
ISAF-Einsatzes. Nach dem Präsidentenwechsel 
von 2009 wurde zwar in den USA die Lageanaly-
se von jahrelangen Beschönigungen befreit, aber 
die Politik der Stärke beibehalten – jetzt als Mittel 
für einen angestrebten späteren Verhandlungs-
frieden mit den aktuellen Kriegsgegnern.13 Die 
Entwicklung in Afghanistan verdeutlicht, dass die 
Beurteilung des Einsatzes von Gewalt von der 
ursprünglichen Entscheidung zur (gewaltsamen) 
Intervention mit geprägt wird. Im laufenden Ein-
satz haben Faktoren, die bei der ursprünglichen 
Interventionsentscheidung nicht erkennbar wa-
ren, zu zuvor unvorhergesehenen und ungewoll-
ten Gewaltmaßnahmen geführt. Ob diese Maß-
nahmen ihre Legitimität aus der ursprünglichen 
Interventionsentscheidung erhalten, ist in der 
Kammer strittig.  

Ein Teil der Kammer kommt zu dem kritischen 
Urteil, dass die Legitimität der Fortsetzung einer 
Intervention situativ immer wieder sorgfältig 
überprüft und unter Umständen revidiert werden 
muss.  

Ein anderer Teil der Kammer betont die Bedeu-
tung der unvorhersehbaren Entwicklungen und 
hält die Legitimität flexibler Reaktionen durch die 
Grundentscheidung zur Intervention grundsätz-
lich für gegeben.  
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In jedem Fall bedeutet dies allerdings, dass schon 
von vornherein die Grundentscheidung zur mili-
tärischen Intervention mit größter Sorgfalt Un-
vorhergesehenes einkalkulieren muss und Aus-
stiegsszenarien mit bedacht werden müssen. Die 
Folgen eines Ausstiegs aus laufendem Einsatz 
sind regelmäßig andere als die einer Verweige-
rung des Einsatzes überhaupt. Der Afghanistan-
einsatz macht diesen Zusammenhang von Grund-
entscheidungen und Folgeentscheidungen gegen-
über der Friedensdenkschrift besonders deutlich. 

(10) Vom Beginn des Afghanistaneinsatzes an 
war das Argument der Bündnissolidarität von 
mitentscheidender Bedeutung.14 Am Einsatz sind 
insgesamt mittlerweile 85 Staaten und 15 große 
Organisationen beteiligt, davon 50 Staaten mit 
einem militärischen Beitrag bei ISAF (mehr als 
ein Viertel aller Staaten dieser Welt). Damit han-
delt es sich um den bisher umfangreichsten UN-
mandatierten Einsatz seit Bestehen der Vereinten 
Nationen.  

Ein Teil der Kammer würdigt zwar die Einbin-
dung des Afghanistaneinsatzes in die internatio-
nale Gemeinschaft, bestreitet aber, dass der Ge-
sichtspunkt der Bündnissolidarität im Zweifelsfall 
Vorrang haben darf vor friedensethischen und 
rechtlichen Selbstbindungen. 

Ein anderer Teil der Kammer betont, dass sich 
durch diese Einbindung in einen multilateralen 
Einsatz Erfordernisse gegenseitiger Rücksicht-
nahme ergeben, die sich nicht immer leicht mit 
den eigenen politischen und ethischen Auffas-
sungen vereinbaren lassen, gleichwohl aber im 
Blick auf die Gesamtsituation von Gewicht sind. 

Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass Wertung 
und Reichweite der »Bündnissolidarität« künftig 
genau zu prüfen sind im Blick auf mögliche in-
ternationale Einsätze. 

(11) Was das Kriterium der Mitsprache und Betei-
ligung legitimer einheimischer Akteure betrifft, so 
stimmte die Übergangsregierung des im Jahre 
2001 auf der internationalen Afghanistan-
Konferenz auf dem Petersberg bei Bonn ins Amt 
gebrachten Präsidenten Hamid Karzai dem ISAF-
Einsatz zu. Allerdings waren von dieser Konfe-
renz in Bonn auf dem Petersberg erhebliche Teile 
der Zivilgesellschaft, darunter auch oppositionelle 
Kräfte (insbesondere auch afghanische Frauen-
gruppen) ausgeschlossen und bekamen keine 
Stimme im vorgesehenen politischen Prozess. 
Dieser Prozess bindet im Übrigen die regionalen 

und lokalen Akteure nur unzureichend im Sinne 
einer funktionierenden Selbstverwaltung ein.15 

(12) Die Ziele der ISAF-Beteiligung der Bundes-
wehr wurden in den seit 2001 jährlich erneuerten 
Mandaten des Deutschen Bundestags – wie üblich 
– immer nur sehr allgemein und ohne Angabe 
präziser, überprüfbarer, auf ein friedenspoliti-
sches Gesamtkonzept bezogener Teilziele formu-
liert. Während sich das deutsche Afghanistan-
Engagement seit 2002 personell und materiell 
sowie seit Oktober 2003 geographisch (im Rah-
men der Verlegung deutscher Kräfte in das heuti-
ge Regionalkommando Nord) ausgeweitet hat, 
wurden die auch von militärischer Seite seit lan-
gem geforderten umfangreicheren Mittel für zivile 
Zwecke sowie die erforderliche Unterstützung im 
Bereich »good administration« und »good gover-
nance« erst Jahre später (London-Konferenz von 
2010) ansatzweise bereit gestellt. Dies könnte 
sich in einer historischen Nachbetrachtung als 
das eigentliche und gravierendste Versäumnis des 
Engagements der internationalen Gemeinschaft 
herausstellen. Das erste Mandat (2001) schloss 
sich in der Auftragsbeschreibung eng an das in 
der Sicherheitsratsresolution 1386 angegebene 
Ziel an, ein sicheres Umfeld für die Wiederauf-
baumaßnahmen durch die vorläufige Regierung 
Afghanistans und das Personal der Vereinten 
Nationen zu schaffen. Mit dem vierten Mandat 
vom Oktober 2004 erfolgte eine Ausweitung auf 
den Schutz von weiterem internationalen Zivil-
personal, auf die Demilitarisierung und mögliche 
Reintegration ehemaliger Kombattanten sowie auf 
Beiträge zu zivilmilitärischer Zusammenarbeit. 
Die Bundeswehr bemühte sich in ihren Zustän-
digkeitsbereichen in dieser Phase um einen be-
völkerungsorientierten Ansatz. Sie übernahm die 
Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte, über-
ließ diesen aber die Initiative bei der offensiven 
Auseinandersetzung mit bewaffneten Kämpfern 
und mutmaßlichen Attentätern. Solche Aufträge 
entsprachen den in der EKD-Friedensdenkschrift 
für legitim erachteten Einsatzzielen der Konflikt-
prävention und Friedenskonsolidierung. Aller-
dings fehlte viele Jahre das für eine begründete 
Aussicht auf Erfolg erforderliche friedens- und 
sicherheitspolitische Gesamtkonzept unter dem 
Primat des Zivilen oder wenigstens unter gleich-
rangiger Gewichtung der diplomatischen, ent-
wicklungspolitischen und polizeilichen Aufgaben, 
obwohl im Rahmen des »vernetzten Ansatzes« 
unter Federführung des Auswärtigen Amtes ne-
ben dem Verteidigungsministerium weitere Res-
sorts einbezogen wurden. Erst seit der Londoner 
Konferenz von 2010 wird ein Umdenken deutlich, 
das sich in einer erheblichen Ausweitung ziviler 
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Mittel niederschlägt. Über eine realistische Ab-
schätzung der für die politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Konsolidierung notwendigen und 
geeigneten Mittel und die Kriterien für einen 
Rückzug der ausländischen Truppen wurde erst 
sehr spät öffentlich diskutiert. Die Aufgabe »Un-
terstützung der Regierung von Afghanistan bei 
der Aufrechterhaltung der Sicherheit, auch und 
besonders zum Schutz der Bevölkerung« manda-
tierte der Deutsche Bundestag explizit erstmals in 
seinem Beschluss vom Februar 2010.16  

(13) Die territorial ausgeweiteten Mandate gehen 
auf eine veränderte Lageentwicklung und  
-beurteilung zurück. Seit 2006/2007 wurden die 
ISAF-Truppen von der einheimischen Bevölke-
rung augenscheinlich zunehmend als Besatzungs-
truppen wahrgenommen, von Aufständischen 
zum Ziel von Anschlägen und Selbstmordattenta-
ten gemacht und in Kampfeinsätze mit den mili-
tärisch und personell erstarkten Taliban verwi-
ckelt. An die Stelle der Parallelität des vom dama-
ligen US-Präsidenten erklärten war on terror und 
der ISAF-Stabilisierungsmission im Auftrag der 
Vereinten Nationen trat in der Praxis ihre zuneh-
mende Verknüpfung. Für die breite deutsche 
Öffentlichkeit markierte die vom deutschen 
Kommandeur des ISAF-Standorts Kundus ange-
forderte Bombardierung zweier von Taliban ge-
kaperter Tanklastzüge durch US-amerikanische 
Kampfflugzeuge, bei der im September 2009 zahl-
reiche unbeteiligte Zivilisten getötet wurden, das 
Abgleiten eines ursprünglich als Friedens- und 
Stabilisierungsmission ausgelegten Einsatzes in 
offensive Kampfhandlungen und »kriegsähnliche 
Zustände« – obwohl diese schon Jahre zuvor 
bestanden hatten.17 Die militärischen Auseinan-
dersetzungen in Afghanistan werden seitdem 
völkerrechtlich als »nicht-internationaler bewaff-
neter Konflikt« eingeordnet. In bewaffneten Kon-
flikten sind die Soldaten zu einem über Notwehr 
und Nothilfe hinausgehenden Einsatz militäri-
scher Gewaltmittel berechtigt, und ihr Waffen-
gebrauch ist nach humanitärem Völkerrecht (das 
an die Stelle des früheren kriegsrechtlichen ius in 
bello getreten ist) zu beurteilen. Wenn in dieser 
Lage — wie implizit von Beginn des Einsatzes an 
— im Februar 2011 der »Schutz der Bevölkerung« 
als explizites Ziel des deutschen ISAF-Mandats 
fungierte, so wurde damit auf das humanitär-
völkerrechtliche Gebot des Schutzes der Zivilbe-
völkerung (Art. 13 ff. des II. Genfer Zusatzproto-
kolls) Bezug genommen.18 »Schutz der Bevölke-
rung« ist aber auch eine der fünf Zielsetzungen 
der militärstrategischen Operationsplanung von 
ISAF, die sich damit in die amerikanische allge-

meine Strategie der Aufstandsbekämpfung (coun-
terinsurgency/COIN) einfügt.19  

(14) Die seit 2009 vom amerikanischen Oberbe-
fehlshaber in Afghanistan forcierte und bis vor 
geraumer Zeit den Schwerpunkt bildende COIN-
Strategie20 hatte das erklärte Ziel, durch ein brei-
tes zivilmilitärisches Handlungsspektrum die 
Loyalität der Zivilbevölkerung zu gewinnen und 
die Aufständischen zu isolieren. Dieses Konzept 
zielte auf den Aufbau einer neuen legitimen, sou-
veränen Staatlichkeit. Im Rahmen von COIN soll-
ten militärische Operationen konzeptionell nur 
eine Hilfsfunktion für die erforderlichen politi-
schen und gesellschaftlichen Prozesse erfüllen. 
Einige zivile Akteure sehen darin aber die In-
strumentalisierung ziviler, politischer und ent-
wicklungspolitischer Maßnahmen für eine Krieg-
führung »niedriger Intensität«. Dies würde die in 
der Denkschrift für bewaffnete Friedenserzwin-
gungsmissionen formulierten Grenzen überschrei-
ten, den Schutz der Zivilbevölkerung der militäri-
schen Bekämpfung gegnerischer Kräfte unterord-
nen, und die Komplexität des friedenspolitisch 
Notwendigen unterschätzen.21  

(15) Die US-Streitkräfte setzen seit einiger Zeit 
verstärkt auf »verdeckte Operationen« durch Spe-
zialeinheiten, die gezielte Tötung Aufständischer 
und Terrorismusverdächtiger und Angriffe mit 
bewaffneten unbemannten Flugkörpern (»Kampf-
drohnen«).22 Die tribalen Vergeltungsmechanis-
men werden auf diese Weise nicht überwunden, 
eher sogar weiter verschärft. Vielfach ist Vergel-
tung bzw. Rache für den Tod eines Angehörigen 
ein wichtiges Motiv für den Widerstand in Afgha-
nistan.23 Der in der Liste der Zielpersonen oben 
anstehende Anführer des Terrornetzwerks Al 
Qaida, Osama Bin Laden, wurde am 01.05.2011 
von einem Kommando amerikanischer Navy 
Seals auf pakistanischem Territorium erschossen. 
Ob die Absicht bestand, ihn gefangen zu nehmen 
und einem rechtsstaatlichen Verfahren zuzufüh-
ren, ist zumindest zweifelhaft.24  

Die eine in der Kammer vertretene Position weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine 
institutionalisierte Praxis des gezielten Tötens 
nichtstaatlicher Gewaltakteure, die nicht unmit-
telbar an Feindseligkeiten teilnehmen, dem hu-
manitären Völkerrecht (Art. 51 Abs. 3 des I. Gen-
fer Zusatzprotokolls sowie Artikel 13 Abs. 3 des 
II. Genfer Zusatzprotokolls) widerspreche und 
aus friedensethischer Sicht mit den Kriterien 
rechtserhaltender und -durchsetzender Gewalt 
nicht vereinbar sei.25 
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Die andere in der Kammer vertretene Position 
bestreitet, dass es eine solche »institutionalisierte 
Praxis des gezielten Tötens nichtstaatlicher Ge-
waltakteure, die nicht unmittelbar an Feindselig-
keiten teilnehmen«, gibt. Diese Position verweist 
auf die völkerrechtliche Diskussion zum Kombat-
tantenstatus in komplexen asymmetrischen Kon-
flikten, wie sie prominent in der »Interpretive 
Guidance on the Notion of Direct Participation in 
Hostilities« des Kommitees des Internationalen 
Roten Kreuzes (ICRC) aus dem Jahre 2009 zum 
Ausdruck kommt.26 

(16) Der Einsatz von »Kampfdrohnen« – Unman-
ned Aerial Combat Vehicles (UACVs) – ist von 
den US-Truppen in Afghanistan seit 2008 ausge-
weitet worden.27 Zunächst scheint der Vorteil des 
Ersatzes von Menschen durch technische Systeme 
auf der Hand zu liegen: Er schützt die eigenen 
Soldaten und wehrt damit dem Schwinden der 
öffentlichen Zustimmung zu Militäreinsätzen, die 
in postheroischen Gesellschaften außerordentlich 
kritisch gesehen werden, sobald Verluste von 
Menschenleben in den eigenen Reihen zu bekla-
gen sind. Auch sind Drohnen nicht per se, auf 
Grund ihrer Systemeigenschaften, völkerrechts-
widrig; sie können Präzisionsaufklärung mit Prä-
zisionswirkung verbinden, die Zerstörungswir-
kung hängt von der mitgeführten Bewaffnung ab. 
Jedoch gehen – selbst wenn man von der Fehler-
anfälligkeit von High-Tech-Systemen absieht – 
diese möglichen Vorteile mit außerordentlichen 
Risiken einher: Durch die Abstandsfähigkeit der 
oft aus großer Entfernung gesteuerten Systeme 
und die leichtere Hinnahme ihres Verlusts sinkt 
die Hemmschwelle für ihren Einsatz. Angesichts 
des Trends zu »autonomen« Systemen, die keiner 
menschlichen Steuerung bedürfen, stellt sich die 
drängende Frage, ob das moralische und völker-
rechtliche Prinzip der Unterscheidung zwischen 
Kombattanten und Zivilisten gewahrt werden 
kann. Mit der Tendenz zur robotisierten Tötung 
individueller Gegner und Verdächtiger28 sowie zur 
Depersonalisierung des Krieges und seiner zeitli-
chen und räumlichen Entgrenzung geraten her-
kömmliche moralische und rechtliche Standards 
der Zurechnung von Verantwortung für die Ent-
scheidung über Tod und Leben unter Druck. Hin-
sichtlich der »Präzisionswirkung« der Angriffe 
spricht die bislang umfassendste Untersuchung 
der New American Foundation von 2009 von 
einem Drittel ziviler Opfer.29 Schließlich: »Je stär-
ker sich […] die Soldaten der überlegenen Seite 
dem Schlachtfeld entziehen […], umso mehr 
wächst für die unterlegene Seite der Anreiz«, mit 
den terroristischen Angriffen gegen zivile Ziele 
»den Konflikt in das Herkunftsland der Truppen 

zu tragen«.30 Auch ist anzunehmen, dass die 
Drohnentechnologie ihrerseits von der gegneri-
schen Seite eingesetzt wird. Die Bundeswehr 
verwendet in Afghanistan derzeit keine Kampf-
drohnen.31 Allerdings spricht sich seit August 
2012 die Führung des Bundesministeriums der 
Verteidigung offen dafür aus, im Rahmen der 
verstärkten Nutzung unbemannter Systeme 
(UMS) auch die Bundeswehr mit bewaffneten 
Drohnen auszustatten. Dies erfordert eine breite 
öffentliche Diskussion mit dem Ziel einer völker-
rechtlich verbindlichen Normierung.  

(17) Gemessen an der moralisch und rechtlich 
gebotenen Unterscheidung militärischer von zivi-
len Zielen werfen die Situationen, bei denen Un-
beteiligte zu Opfern von Kampfhandlungen wer-
den, schwerwiegende völkerrechtliche und frie-
densethische Probleme auf. Art. 51 des I. Genfer 
Zusatzprotokolls regelt den Schutz der Zivilbe-
völkerung und verbietet Angriffe, die die Unter-
scheidung zwischen militärischen und zivilen 
Zielen nicht beachten. Als unterschiedsloser An-
griff gilt unter anderem »ein Angriff, bei dem 
damit zu rechnen ist, dass er auch Verluste an 
Menschenleben unter der Zivilbevölkerung (und) 
die Verwundung von Zivilpersonen […] verur-
sacht, die in keinem Verhältnis zum erwarteten 
konkreten und unmittelbaren militärischen Vor-
teil stehen« (1. Zusatzprotokoll Art. 51 Abs. 5b). 
Es ist allerdings die Frage, ob diese Norm dem 
moralischen Anspruch des Unterscheidungsprin-
zips und dem Auftrag eines friedenskonsolidie-
renden Einsatzes genügt. Denn nach dem kriegs-
völkerrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip 
können Gesichtspunkte der militärischen Not-
wendigkeit unter Umständen mehr wiegen als das 
Gebot des Schutzes der Zivilbevölkerung. Aus 
ethischer Sicht ist zu fragen, inwieweit es ver-
antwortbar ist, um eines erwarteten militärischen 
Vorteils willen die Tötung unbeteiligter Zivilper-
sonen hinzunehmen. Jedenfalls im Rahmen in-
ternationaler bewaffneter Friedensmissionen ist 
dem Humanitätsgebot Vorrang vor der militäri-
schen Notwendigkeit einzuräumen. Demgemäß 
sind bei militärischen Kampfmaßnahmen zivile 
Opfer mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit 
auszuschließen und sollten nicht als »unbeabsich-
tigte Nebenfolge« einer im Übrigen legitimen 
Zielwahl betrachtet werden.32 Dabei ist anzuer-
kennen, dass für COM ISAF zivile Verluste oder 
Schäden soweit wie möglich zu vermeiden sind. 
Wenn damit zu rechnen ist, dass bei der Anwen-
dung militärischer Gewalt Zivilpersonen zu Scha-
den kommen, ist die Gewaltanwendung nach 
ISAF-Regularien nur zulässig, wenn sie der Not-
wehr und Nothilfe dient und die Gefahr für Leib 
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und Leben der Soldaten nicht anders abgewehrt 
werden kann.33  

(18) Möglicherweise hätten sich die heute beste-
henden Probleme in Afghanistan verringern las-
sen, wenn es bei der ursprünglichen Interventi-
onsentscheidung einen umfassenderen Einsatz-
plan gegeben hätte, der alle relevanten Faktoren 
einbezogen hätte. Möglicherweise war es auch 
ein Fehler, anfänglich eine viel zu geringe Trup-
penstärke mit der zunächst ausschließlichen Ein-
grenzung des Mandatsgebietes auf die Provinz 
Kabul vorzusehen. Ein weiter gespannter Rahmen 
hätte wohl rascheren wirtschaftlichen Fortschritt 
in einem landesweit sicheren Umfeld, im Sinne 
einer Befriedigung der menschlichen Grundbe-
dürfnisse, ermöglicht. Der weit überwiegende Teil 
der in und für Afghanistan erforderlichen An-
strengungen müsste aus dem Bereich ziviler Res-
sorts kommen. Der militärische Beitrag ist nur 
einer unter mehreren.34 Die Friedensdenkschrift 
(Ziffer 150) hat gefordert: »Die Internationale 
Gemeinschaft muss für ein Land, in dem sie mili-
tärisch interveniert, umfassend Verantwortung 

übernehmen.« Die insoweit bestehenden Defizite 
und Versäumnisse mögen mit dazu beigetragen 
haben, das Wiedererstarken der Aufstandsbewe-
gung im Lande zu erleichtern, was seinerseits in 
Reaktion darauf zu steigender internationaler 
militärischer Präsenz im Lande führte. Weitere 
Defizite bestehen darin, dass viel zu spät ein 
regionales politisches Konzept entwickelt wurde, 
das die Nachbarländer einbezieht. Der Ausschluss 
bestimmter Gruppen bei der ersten Bonn-
Konferenz35 hat die Akzeptanz der dort entwickel-
ten Konzepte nachhaltig beeinträchtigt. Es wäre 
auszuloten, ob nicht jede Mandatierung einer 
bewaffneten Friedensmission immer auch mit 
einem friedenspolitischen zivilen Konzept zu 
versehen sein müsste. Auf diese Weise wäre jed-
wede militärische Operation in eine notwendi-
gerweise zivile Perspektive eingebunden und an 
ihr zu messen. Das erklärte Ziel ziviler Konflikt-
prävention könnte durch Einbeziehung und Aus-
bau der vorgesehenen Kompetenzen (Aktionsplan 
Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Frie-
denskonsolidierung, Ressortkreis, Bundestagsun-
terausschuss) gestärkt werden. 

 

3. Die Lage in Afghanistan und das Leitbild des gerechten Friedens 

(19) Dem ethischen Leitbild des gerechten Frie-
dens zu Folge sind friedensfördernde Prozesse 
dadurch charakterisiert, dass sie in inner- wie in 
zwischenstaatlicher Hinsicht gerichtet sind auf  

–  den Schutz vor Gewalt durch ein funktionsfä-
higes System kollektiver Sicherheit (Ziffer 87 
der Friedensdenkschrift),  

–  die Förderung von Freiheit durch die Gewähr-
leistung der unteilbaren, universellen Men-
schenrechte (Ziffern 88-90), 

–  den Abbau von Not (durch die Gewährleis-
tung von Mindestbedingungen auch transnati-
onaler Gerechtigkeit) (Ziffern 91-95) sowie  

–  die Anerkennung kultureller Verschiedenheit 
(Ziffern 96-97). 

Handlungswirkungen in diesen vier Dimensionen 
verstärken sich wechselseitig in positiver wie in 
negativer Hinsicht: Wenn z.B. soziale Ungleich-
heit religiös oder ethnisch aufgeladen und die 
politische Legitimität staatlicher Instanzen oder 
Amtsträger in Frage gestellt werden, wächst die 
Wahrscheinlichkeit gewaltträchtiger Auseinander-
setzungen. Fragt man, wie die Lage in Afghanis-
tan mit Blick auf die vier Dimensionen eines ge-

rechten Friedens heute zu beschreiben ist, so 
müssen die starke geographische, ethnische, poli-
tische und soziale Zerklüftung des Landes und 
die unterschiedliche Lageentwicklung in ver-
schiedenen Landesteilen berücksichtigt werden.36 
Dies macht die Beurteilung schwierig. Bei aller 
Vorsicht lassen sich aber einige große Linien auf-
zeigen. Dabei stützen wir uns auf vielfältige Be-
richte und Untersuchungen vor Ort,37 die auch in 
die Fortschrittsberichte der deutschen Bundesre-
gierung eingeflossen sind. Die Bemühungen um 
einen gerechten Frieden, um tragfähige Gewis-
sensentscheidungen und der hohe persönliche 
Einsatz aller Beteiligten, besonders der Soldaten 
und ihrer Familien, aber auch der entscheidenden 
Politiker, stehen nicht in Abrede.  

3.1 Schutz vor Gewalt 

(20) Schutz vor Gewalt bedeutet auch für die 
Menschen in Afghanistan vor allem Schutz im 
Alltag ihres Lebens. Die Sicherheitslage ist aller-
dings nach wie vor in weiten Teilen des Landes 
äußerst prekär. Der weitaus größte Teil ziviler 
Opfer geht auf Angriffe der Aufständischen zu-
rück. Der Trend einer sich seit 2006 von Jahr zu 
Jahr verschlechternden Sicherheitslage38 konnte 
zwar im Jahr 2011 »vorerst gebrochen« werden.39 
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Im unter deutscher Führung stehenden ISAF-
Regionalkommando Nord gilt die Entwicklung der 
Sicherheitslage als »grundsätzlich positiv«; insge-
samt jedoch wird sie im Frühjahr 2012 als »ange-
spannt und fragil« eingeschätzt.40 Neuere Unter-
suchungen im Norden Afghanistans weisen dar-
auf hin, dass durch die Erhöhung des Gewaltpe-
gels die subjektiv empfundene Sicherheit und die 
Zustimmung zu den internationalen Truppen 
gesunken sind.41 Dass nach mehr als elf Jahren 
militärischer- Präsenz auswärtiger Truppen (und 
zivilen Engagements) die innere Sicherheit im 
Land an vielen Orten als unzureichend beschrie-
ben wird, erfordert eine umfassende Bewertung 
aus der Perspektive nachhaltiger Friedensprozes-
se und -strukturen. Elementare Bedingung des 
Schutzes vor Gewalt ist die Entprivatisierung von 
Gewalt durch ein rechtsstaatlich eingehegtes Ge-
waltmonopol des Staates, also ein Ende willkürli-
cher Herrschaft. Daher ist im Blick auf diesen 
Punkt folgendes festzuhalten: 

(21) Sicherheit muss als Bestandteil von Rechts-
staatlichkeit begriffen werden. Vor allem erweist 
sich die Entprivatisierung von Gewalt in der ge-
genwärtigen Situation als äußerst schwierig. Die 
USA bedienen sich der militärischen Macht von 
Kriegsherren, Gewaltunternehmern und Milizen, 
um sich offener Zufahrtswege oder auch der Ab-
sicherung gegen Rückfälle eroberter Gebiete zu 
versichern.42 Die ISAF macht geltend, dass die 
Milizen43 unter Verhältnissen fragmentierter poli-
tischer Autorität als Machtfaktor im Einsatzraum 
in Rechnung gestellt werden müssen. Was dies 
jeweils konkret bedeutet, ist nicht immer klar. 
Jedenfalls kann eine Zusammenarbeit auswärtiger 
Truppen mit lokalen Milizen die erklärte Absicht 
der Beförderung von Rechtsstaatlichkeit vor Ort 
unglaubwürdig machen,44 zumal Präsident Karzai 
sich seinerseits einer Strategie des Ausbalancie-
rens von Macht bedient.45 Seit den von Fälschun-
gen geprägten, aber vom Westen anerkannten 
Präsidentschaftswahlen von 2009, ist die Legitimi-
tät der Regierung Karzai zusätzlich geschwächt.46 
Diese Legitimationsschwäche könnte auf den 
Aufbau ausreichend stabiler und rechtsstaatlich 
kontrollierter nationaler Sicherheitskräfte aus-
strahlen. Andererseits können diese bei fortge-
setzter ethnisch ausbalancierter Rekrutierung 
auch eine künftige Chance sein, institutionell in 
einem multiethnischen Staat eine nationale 
Klammer zu bilden.47 In der Summe bleibt festzu-
halten: Sicherheit muss als Bestandteil der Recht-
staatlichkeit begriffen werden und darf nicht, 
losgelöst von rechtsstaatlichen Institutionen, von 
politischen Akteuren für eigene, partikulare Inte-
ressen missbraucht werden.  

(22) Seit der Londoner Konferenz von 2006 wer-
den große Anstrengungen unternommen, eine 
zentrale afghanische Polizei und Armee aufzu-
bauen, allerdings ohne dass die Zentralregierung 
bisher die Kontrolle über das ganze Land besitzt. 
Nach dem Mandat des Deutschen Bundestages 
unterstützen die deutschen Kräfte eine Reform 
des Sicherheitssektors, insbesondere durch den 
Aufbau funktionsfähiger afghanischer Sicher-
heitskräfte – Afghan National Army (ANA) und 
Afghan National Police (ANP)48 – u.a. durch Aus-
bildung, Mentoring und Partnering. Aber die Si-
cherheitskräfte leiden an (durch finanzielle An-
reize etwas verringerten) Verlusten: die Polizei 
durch Fluktuation, die Armee durch eigenmächti-
ge Abwesenheiten und Desertionen.49 Im weiteren 
Verlauf sind die afghanischen Kräfte an vielen 
Stellen selbständig tätig geworden und inzwi-
schen allein verantwortlich für die Sicherheit im 
Land. Sie hatten deutlich mehr Verluste zu bekla-
gen, während andererseits die ISAF-Truppen ent-
sprechend deutlich geringere Zahlen getöteter 
Soldaten aufweisen50. Polizei und Armee werden 
mit Waffen ausgerüstet, ohne dass zugleich ab-
sehbar ist, was diese großen Waffenpotenziale in 
einem Land bewirken, in dem nur eine fragile 
demokratisch kontrollierte Rechtsstaatlichkeit 
existiert.51 Die Polizei wurde im Rahmen von ISAF 
nicht nach einer einheitlichen Konzeption ausge-
bildet; seit 2007 sind jedoch Bemühungen er-
kennbar, dem abzuhelfen. Die Annahmen über 
den für den Aufbau erforderlichen Zeitrahmen 
differieren. Es sind deshalb verstärkte Bemühun-
gen erforderlich, eine solche demokratisch kon-
trollierte Rechtsstaatlichkeit mit einer funktionie-
renden Justiz und staatlichem Gewaltmonopol 
unter Einbeziehung der örtlichen Traditionen 
aufzubauen. 

(23) Wegen der Unsicherheit im Land lässt die 
afghanische Regierung inoffizielle Sicherheitskräf-
te zu, denen schwere Menschenrechtsverbrechen 
vorgeworfen werden.52 Dies zeigt auch, dass die 
offiziellen Programme zur Entwaffnung und Rein-
tegration unzureichend sind und zum Teil als 
leichte Einkommensquellen genutzt werden. Die 
verbreitete Beauftragung privater Sicherheitsfir-
men durch im Land befindliche Organisationen 
aus dem Ausland soll durch das Präsidentendek-
ret 62 von 2010 unterbunden werden. Mit der 
Existenz von Dorfmilizen außerhalb der ANP 
wird aber in Kauf genommen, dass sich Waffen 
und nicht rechtmäßig ausgeübte Gewalt verbrei-
ten53 – eine Gefahr, der die deutsche Bundesregie-
rung entgegenwirken möchte. Die Empfehlungen 
der International Crisis Group zum »Transiti-
onsprozess« stellen entsprechend die Fortführung 
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von Programmen für die Afghan Local Police in 
Frage.54 Als besonders bedeutend für die die 
rechtsstaatliche Einhegung der Sicherheitsakteure 
gilt hier die »Unabhängige Afghanische Men-
schenrechtskommission« (AIHRC), die nach der 
afghanischen Verfassung die Aufgabe hat, die 
Einhaltung der Menschenrechte zu überwachen. 
Diese Kommission gilt es in ihrer Arbeit zu unter-
stützen, wie auch der Fortschrittsbericht 2012  
(S. 26) hervorhebt.  

3.2. Förderung der Freiheit  

(24) Das Ziel der »Förderung der Freiheit« (Frie-
densdenkschrift Ziffer 82) verlangt Maßnahmen 
zur Gewährleistung von Grundfreiheiten und 
inklusiver demokratischer Beteiligung der Bevöl-
kerung sowie ausreichende Rechtsgebundenheit 
von Justiz und Exekutive. Hier zeigt sich folgende 
Situation: 

(25) Bei der unter UN-Schirmherrschaft im No-
vember 2001 durchgeführten Konferenz auf dem 
Petersberg bei Bonn waren Mudschahidin der 
Nordallianz und Exil-Afghanen vertreten. Ein-
heimische zivilgesellschaftliche Gruppen fehlten 
jedoch, wohl auch, weil sie sich zu jener Zeit 
noch nicht hinreichend formiert hatten. Am 
22.12.2001 wurde Hamid Karzai als Interimsprä-
sident eingesetzt und nahm mit einer kommissa-
rischen Regierung seine Arbeit auf. Es wurde eine 
Präsidialverfassung ausgearbeitet und in Wahlen 
angenommen. Nach der ersten Wahl (2004) wur-
den weitere Wahlen durchgeführt: für das Parla-
ment (2005) und für die zweite Amtsperiode des 
Präsidenten (2009); sie waren jeweils von massi-
ven Betrugs- und Täuschungsmanövern über-
schattet.55 Bei der zweiten Präsidentschaftswahl 
von November 2009 ist die Glaubwürdigkeit je-
denfalls der UNAMA als politischer Unterstüt-
zungsorganisation der Vereinten Nationen in 
Afghanistan, die für die Wahlen zuständig ist, 
beschädigt worden.56 Im Zwischenbericht 2011 
wird mit Blick auf den unaufgearbeiteten Korrup-
tionsfall der Kabulbank von einem weiteren 
Glaubwürdigkeitsverlust der afghanischen Regie-
rung gesprochen.57 Wichtige Gruppierungen wur-
den in Afghanistan von vornherein aus dem poli-
tischen Prozess ausgeschlossen.58 Es gibt bisher 
zu wenige Ansätze, um auf lokaler Ebene legitime 
Vertreter und Vertreterinnen für politische Ent-
scheidungen zu gewinnen. Anders als in der Ver-
fassung vorgesehen wurden bisher keine Ge-
meinde- und Distrikträte gewählt.59 Die Zielset-
zung einer inklusiven demokratischen Beteiligung 
der Bevölkerung wurde erst durch die Internatio-

nale Afghanistankonferenz 2011 (Bonn II) zu 
einem der sieben Grundprinzipien erhoben. 

(26) Bedeutende rechtsstaatliche Prinzipien wer-
den in Afghanistan nicht nur wegen der Wahltäu-
schungen und unzureichenden demokratischen 
Inklusion verletzt, sondern vor allem aufgrund 
der Verzahnung zwischen Zentralregierung, 
Kriegsherrensystem und Drogenökonomie. Detail-
lierte Analysen zu dem daraus resultierenden 
Korruptions- und Patronagesystem liegen vor.60 
Präsident Karzai hat immer wieder in Justizpro-
zesse direkt eingegriffen.61 Dieses System delegi-
timiert die zentrale Regierung und die involvier-
ten Kriegsherren und trägt zu einem gigantischen 
Transfer von Hilfsmitteln in die Taschen der 
Kriegs- und Drogenherren bei. Der Fortschrittsbe-
richt 2011 konstatiert darüber hinaus ein »fehlen-
des staatliches Gewaltmonopol, mangelnde Ent-
schlossenheit, willkürliche Entscheidungsprozes-
se sowie unzureichende personelle Kapazitäten 
der Regierung« und beklagt willkürliche Haft und 
Folter. Zur Förderung einer rechtsstaatlichen Kul-
tur hat Deutschland u.a. 2011 »mit dem Aufbau 
der Balkh School of Public Administration (BSPA) 
an der Universität in Masar-e-Scharif begonnen«.62 
Dies ist ein vielversprechender Ansatz. Insgesamt 
muss jedoch im Blick auf den Vorrang ziviler 
Friedenssicherung auch im Interesse eines mög-
lichst geringen Einsatzes von militärischer Gewalt 
festgehalten werden, dass bisher zu wenig Kraft 
auf das Errichten eines staatlichen Gewaltmono-
pols und insbesondere rechtsstaatlicher Instituti-
onen zur Kontrolle dieses Gewaltmonopols ver-
wendet wurde. Dies sollte allen weiteren politi-
schen und zivilen Bemühungen vorausgehen.63 

3.3 Abbau von Not  

(27) Dass der Abbau von materieller Not in Af-
ghanistan besonders relevant ist, wird allseits 
anerkannt. Doch die Lebensbedingungen sind für 
viele Menschen nach Jahrzehnten von Krieg und 
Bürgerkrieg weiterhin von großer Armut gekenn-
zeichnet. Die Friedensdenkschrift hat – orientiert 
am Prinzip der local ownership – die Aufgaben 
benannt, die zur Entfaltung lokaler friedensför-
dernder Ökonomien beitragen, so insbesondere 
die Stärkung der Frauen als Nahrungsmittelpro-
duzentinnen bei der Entwicklungszusammenar-
beit sowie die Rechenschaftspflichtigkeit der mul-
tinationalen Unternehmen.64 Gemessen an der 
Perspektive menschlicher Sicherheit und einer 
nachhaltigen Friedens- und Entwicklungspolitik 
sind bei den Bemühungen zur Verbesserung der 
Situation in Afghanistan trotz mancher guter An-
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sätze Weichen in die falsche Richtung gestellt 
worden: 

(28) Der beabsichtigte Aufbau staatlicher Struktu-
ren wird teilweise durch die Etablierung- von 
Parallelstrukturen in Gestalt internationaler und 
nationaler Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
konterkariert: Z.B. wurden eigens regierungsnahe 
NGOs gegründet, um die auswärtigen finanziellen 
Hilfsmittel in Empfang nehmen zu können.65 
Während große internationale NGOs zum Teil 
wenig Kenntnis von der Lage vor Ort haben, sind 
nationale NGOs nicht selten in die herrschenden 
Machtverhältnisse verstrickt. Lokale afghanische 
Akteure haben zu wenige Chancen, ihre Kompe-
tenzen für Friedensbildungsprozesse und für den 
wirtschaftlichen Aufbau einzubringen und wei-
terzuentwickeln – wobei dies von den verschie-
denen NATO-Truppenstellern unterschiedlich 
gehandhabt wird.66 Selbstverständlich gibt es 
unter den bis zu 1.700 NGOs in Afghanistan zahl-
reiche Organisationen, die kenntnisreich, enga-
giert und in einer nachhaltigen Friedensperspek-
tive agieren. Doch hat auch unter deutschen 
NGOs eine kritische Selbstreflexion über nicht 
intendierte Folgen des eigenen Tuns begonnen. 
Die Abwerbung gut gebildeter afghanischer Kräf-
te67 durch externe Organisationen und Formen der 
Hilfe, die nicht örtlichen Bedürfnissen, sondern 
sicherheitspolitischen Lagebeurteilungen folgen, 
gehören zu den Problemen, die zu bedenken 
sind, wenn dem allgemein akzeptierten Prinzip 
»do no harm« Rechnung getragen werden soll.68  

(29) Die sehr arme ländliche Bevölkerung in Af-
ghanistan würde sich kaum in großem Umfang 
auf die gesundheitsgefährdende Drogenökonomie 
einlassen,69 wenn sie sich nicht durch die Ver-
hältnisse dazu gezwungen sähe. Billigprodukte 
aus dem östlichen Ausland, aber auch Produkte 
aus Hilfslieferungen können die lokale kleinge-
werbliche Produktion und landeseigene Produkte 
verdrängen. Internationale Hilfe sollte vor allem 
zur lokalen Wertschöpfung beitragen. Sie kann 
nur von Nutzen sein, wenn sie kleinräumig und 
unter Berücksichtigung des vor Ort artikulierten 
Bedarfs und der lokal organisierten Interessenklä-
rung Mittel zur Selbsthilfe gibt. Anders orientierte 
Entwicklungshilfe läuft Gefahr, regionale Konflik-
te zu fördern, z.B. wenn von der internationalen 
Gemeinschaft oder einzelnen Staaten in bester 
Absicht sehr schnell sehr viel Geld ausgegeben 
wird.70 Es ist zu klären, ob die sog. Gemeinde-
entwicklungsräte in Afghanistan für nachhaltige 
Entwicklung arbeiten. Die kürzlich auch vom US-
Senat nachgewiesenen Fälle von Korruption und 
Patronage bei Bau- und Verkehrsprojekten sowie 

im privaten Sicherheitswesen laufen der Etablie-
rung nachhaltiger friedensfördernder Strukturen 
zuwider.71  

(30) Die deutsche Bundesregierung hat seit 2010 
die Mittel der zivilen Ressorts ganz erheblich 
ausgeweitet. An positiven Entwicklungen, die seit 
2009 mit deutscher Hilfe- in Afghanistan (davon 
drei Viertel in Nordafghanistan) zu verzeichnen 
sind, werden vor allem Maßnahmen der Infra-
strukturbildung im Bereich der Grundbedürfnisse 
(Wasserversorgung, Straßen, Energie, Kranken-
häuser, Mikrokredite) sowie der Schul-, Aus- und 
Fortbildung genannt.72 Es ist unter allen Umstän-
den zu vermeiden, dass Entwicklungsprojekte 
wider Willen soziale Ungleichheiten vertiefen 
oder zu ethnisch-religiös aufgeladenen Konflikten 
führen – etwa mit Blick auf die paschtunische 
Bevölkerungsgruppe, die sich im Norden als Ver-
lierer fühlt.73 Es ist besorgniserregend, dass im 
Zwischenbericht 2011 einerseits auf »beachtliche« 
Entwicklungserfolge hingewiesen, andererseits in 
Aussicht gestellt wird, dass »steigende Lebensmit-
telpreise […] einen Großteil der afghanischen 
Bevölkerung zusätzlich unter die Armutsgrenze 
fallen lassen«.74 Die FAO schätzt, dass bis zu 70 
Prozent der afghanischen Gesellschaft von Le-
bensmittelunsicherheit betroffen sein können. 
Landwirtschaftliche Entwicklung sollte ent-
sprechend dem Ziel der lokalen Lebensmittelpro-
duktion dienen.75 

3.4 Anerkennung kultureller Verschiedenheit 

(31) Die Proteste gegen den respektlosen Umgang 
auswärtiger Truppen mit kulturellen und religiö-
sen Symbolen haben im Februar 2012 viele Opfer 
unter Zivilpersonen und Soldaten gefordert. Die 
Verbrennung des Koran hat auch das Vertrauen 
der Einheimischen, die nicht den Taliban angehö-
ren, dauerhaft beschädigt. 

(32) Friedensfördernde Prozesse und Strukturen 
bedürfen einer gleichberechtigten Koexistenz von 
Kulturen und Religionen im Rahmen gemeinsa-
mer Regeln. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
verhandelbare Interessenkonflikte zu (scheinbar) 
unversöhnlichen Identitätskonflikten werden. 
Kulturelle Sensibilität bedeutet aber nicht die 
Duldung von Praktiken, die den Zielen eines ge-
rechten Friedens widersprechen, wie Willkürjus-
tiz im Zusammenhang des Kartells von Drogen-
handel und politischer Patronage.76  

(33) Hinsichtlich der Schutzdimension der Aner-
kennung kultureller Vielfalt kommt es in Afgha-
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nistan auch darauf an, das Erbe der Geschichte 
kolonialer, willkürlicher Staatsgrenzen und eines 
geringen Grads zentraler Staatsgewalt zu beach-
ten, möglichst viele lokale Friedensallianzen zu 

befördern und die zivilgesellschaftlichen Stimmen 
mit Gemeinwohlinteresse in den offiziellen und 
inoffiziellen politischen Kontakten zu stärken.77  

 

4. Die Situation der deutschen Truppen in Afghanistan und die Aufgaben  
der Seelsorge in der Bundeswehr 

4.1 Besondere Belastungen der  
Soldatinnen und Soldaten 

(34) Für die Truppen der Bundeswehr in Afgha-
nistan sind Tod und Verwundung ständige Beglei-
ter. Was früher als »das Äußerste« ihres Berufs-
bildes galt, wird inzwischen vielfach als Selbst-
verständlichkeit dargestellt. Es sind Soldaten 
verwundet und getötet worden. Zu den extremen 
Belastungen der Soldaten gehört aber auch die 
Erfahrung, selbst einen anderen Menschen getötet 
zu haben. Seit 2009 wird der Afghanistan-Einsatz 
in der deutschen Öffentlichkeit als »Krieg« wahr-
genommen. Die Soldatinnen und Soldaten neh-
men an Kampfhandlungen teil. Ihr Berufs- und 
Selbstbild bleibt davon nicht unberührt.78 Manche 
tragen lange an den physischen und psychischen 
Folgen ihres Einsatzes. Viele fragen nach dem 
Sinn ihres persönlichen Engagements.79 Sie stehen 
mit Leib und Leben für das Gelingen des Transi-
tionsprozesses ein und müssen trotz der Erfah-
rung von Bedrohung und manchmal Ablehnung 
respektvoll mit den neuen Partnern zusammenar-
beiten.  

(35) Soldatinnen und Soldaten, die ihren Beruf 
verantwortlich ausüben wollen, können das nur 
mit dem Ziel tun, an dem riskanten Versuch mit-
zuwirken, durch Einsatz militärischer Gewalt 
einen Friedens- und Rechtszustand herzustellen, 
in dem Schwache und Wehrlose geschützt sind. 
Dieses Ziel macht Wehrdienst für Christinnen 
und Christen zu einer in persönlicher Gewissens-
entscheidung verantwortbaren Option, und die-
sem Ziel dient auch der verfassungsmäßige Auf-
trag der Bundeswehr. Nur im Falle der Notwehr 
und Nothilfe kann es für Christinnen und Chris-
ten eine Ausnahme vom Gebot »Du sollst nicht 
töten!« (5. Mose 5,17; 2. Mose 20,13) geben. Dies 
ändert nichts daran, dass jeder, der das Tötungs-
verbot übertritt, vor Gott schuldig wird und nur 
auf Vergebung hoffen kann. Die Bereitschaft zur 
Tötung anderer Menschen erfordert die Überwin-
dung großer innerer Hemmschwellen.80 Was ein 
Mensch anderen antut, verletzt ihn auch selbst in 
seiner psychischen und ethischen Integrität.81 
Daraus, dass sich Soldatinnen und Soldaten im-

mer wieder mit dem Faktum des Tötens und getö-
tet Werdens auseinandersetzen müssen, können 
Gefühle existenzieller Schuld und Scham, aber 
auch Reflexe der Abwehr entsprechender Gefüh-
le, Zweifel und Fragen erwachsen.82 Beschädigun-
gen der psychischen und ethischen Identität 
durch den Einsatz in Afghanistan können ebenso 
schwer wiegen wie körperliche Schäden. Vorge-
setzte, der Staat und die Politik stehen in der 
Fürsorgepflicht, aber auch die zivile Gesellschaft, 
Kameraden und Militärgeistliche tragen Verant-
wortung dafür, Soldatinnen und Soldaten in die-
sen komplexen Problemlagen wahrzunehmen 
und sie darin aufmerksam zu begleiten. 

(36) Traumatischer Stress in Kampfhandlungen – 
z.B. bei zwei Dritteln derer, die an den Gefechten 
in Kundus im Sommer 2011 teilgenommen hatten 
– kann zur Entstehung eines Posttraumatischen 
Belastungssyndroms führen, eines Krankheitsge-
schehen, das immer mehr Soldaten und Soldatin-
nen erfasst und inzwischen eine immer größere 
öffentliche Aufmerksamkeit erhält.83 Auch bei de-
nen, die in erster Linie innerhalb der Feldlager 
tätig und mit Planungs-, Führungs- und Unterstüt-
zungsaufgaben betraut sind, schwindet angesichts 
der volatilen Sicherheitslage das Bedrohungsgefühl 
nicht. Auch sie »haben Verwundung und Tod im 
nahen Umfeld erlebt, fürchten Minen, Hecken-
schützen, Raketenbeschuss und Selbstmord-
attentate«.84 Auch sie müssen mit Stressfaktoren 
leben, die aus permanenter Bedrohung, Heimat-
ferne, klimatischen Bedingungen und den Um-
ständen des Lebens im Lager resultieren und gera-
de unter ruhigeren Bedingungen besonders stark 
empfunden werden. Ferner teilen alle die Erfah-
rung, dass der tägliche vierundzwanzigstündige 
Verlust der Privatsphäre nur schwer zu ertragen 
ist. Der Mensch wird »gläsern« und dünnhäutig.85 
Dies erfordert Verständnis und den Schutz persön-
licher Freiheitsräume. Ein eigenes Problem stellt 
die zu über neunzig Prozent männerdominierte 
Lagergemeinschaft dar.  

(37) Viele Bundeswehrangehörige haben außer-
halb des geschützten Lagers keine direkten Be-
rührungspunkte mit der lokalen Bevölkerung in 
ihren Dörfern und Siedlungen. Die Kontakte be-
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schränken sich oftmals auf einheimisches Unter-
stützungspersonal. Nachrichten stammen vor 
allem von Kameraden, die im Außeneinsatz und 
manchmal auch in Gefechten standen. Zur politi-
schen Verantwortung für den deutschen Afgha-
nistaneinsatz gehört es, die Soldaten vor Ort 
ebenso wie die Öffentlichkeit zuhause über die 
Gesamtentwicklung im Einsatzland zu informie-
ren und so eine staatsbürgerliche Urteilsbildung 
zu ermöglichen. Zudem bedarf es einer verstärk-
ten Wahrnehmung und Diskussion der Situation, 
in der sich die deutschen Einsatzkräfte in Afgha-
nistan befinden. Insbesondere die Familienange-
hörigen der Soldatinnen und Soldaten sollten 
stärker in die Kommunikation über den Auftrag 
und dessen Durchführung einbezogen werden, 
damit sie verstehen, was ihre Partner und Kinder 
im Einsatzland tun. Fürsorge und Betreuung soll-
ten solche Soldatenfamilien nicht aus dem Blick 
verlieren, deren Lebensort weit vom Dienstort 
und dem zuständigen Familienbetreuungszent-
rum entfernt liegt. Aus dieser Situation ergeben 
sich auch für die Militärseelsorge besondere Her-
ausforderungen in der Begleitung der daheim 
gebliebenen Angehörigen der Soldatinnen und 
Soldaten. 

(38) Der Einsatz in Afghanistan dauert für die 
meisten Soldatinnen und Soldaten vier Monate; 
danach sollen sie für mindestens zwei Jahre nicht 
für Auslandseinsätze herangezogen werden. Die 
Praxis zeigt aber, dass Spezialisten häufig länger 
im Einsatz bleiben müssen und auch öfter als 
vorgesehen zu Einsätzen herangezogen werden. 
Häufige Einsätze bergen die Gefahr traumatisie-
render Überbelastung. Deshalb müssen zwischen 
den Einsätzen ausreichende Rekreationsphasen 
für alle und Planungssicherheit für die Familien 
gewährleistet werden. Gleichzeitig ist jedoch auch 
zu bedenken, dass unter Gesichtspunkten der 
interkulturellen Kompetenz ein allzu schneller 
und häufiger Wechsel problematisch sein kann. 

(39) Das Konzept der Inneren Führung verankert 
die existentielle Auseinandersetzung mit militäri-
scher Gewalt, Tod und Verwundung, Schuld und 
Verantwortung in der Führungskultur der Bun-
deswehr und in verschiedenen Ausbildungszu-
sammenhängen.86 In diversen Unterrichtseinhei-
ten und -formen werden die Soldatinnen und 
Soldaten der Bundeswehr bei der kritischen Re-
flexion auf Gewalt und militärische Gewaltmittel 
unterstützt. Sie erfahren hier, dass Gewissensfrei-
heit und Menschenrechte in der Bundeswehr 
respektiert werden müssen und dass die militäri-
sche Gehorsamspflicht begrenzt ist. Auf diese 
Weise sollen sie in ihrer Urteilsfähigkeit gestärkt 

und zum verantwortlichen Bestehen der beim 
Umgang mit Gewaltmitteln unausweichlichen 
Dilemmasituationen befähigt werden. Von beson-
derer Bedeutung ist auch der Unterricht in inter-
kultureller Kompetenz, die inzwischen als militä-
rische Schlüsselqualifikation angesehen wird.87  

4.2 Der Dienst der Soldatenseelsorge 

(40) Seit Gründung der Bundeswehr ist die Mili-
tärseelsorge ein unabhängiger Kooperationspart-
ner. Die Militärgeistlichen werden durch ihre 
Landeskirchen für diesen Dienst in der Regel 
sechs bis zwölf Jahre als staatliche Beamte auf 
Zeit freigestellt. In ihrer seelsorglichen Tätigkeit 
sind sie ausschließlich kirchlichem Recht unter-
worfen und von staatlichen Weisungen unabhän-
gig. Die evangelische Soldatenseelsorge in der 
Bundeswehr orientiert sich am Leitbild der »kriti-
schen Solidarität«.88 »Das bedeutet«, so heißt es in 
der Friedensdenkschrift, »dass die evangelische 
Soldatenseelsorge einerseits eine an Recht und 
Gesetz gebundene militärische Schutzaufgabe als 
im Grundsatz ethisch verantwortbar bejaht, sich 
andererseits aber keineswegs unkritisch mit kon-
kreten sicherheitspolitischen Vorgaben, militär-
strategischen Doktrinen oder gruppenspezifischen 
Mentalitäten identifizieren darf« (Ziffer 66). Sol-
daten und Militärseelsorger teilen die Lebensbe-
dingungen im Lager und das Gefühl der Bedro-
hung; als waffenlose Zeugen der Friedensbot-
schaft Jesu stehen Seelsorgerinnen und Seelsorger 
in einem Spannungsverhältnis zu jeder Form des 
Gewaltgebrauchs. Das Leitbild des gerechten 
Friedens und die Kriterien einer Ethik rechtserhal-
tender Gewalt sind Grundlage des Dienstes evan-
gelischer Militärseelsorger.  

(41) Zu den Kernaufgaben der Militärgeistlichen 
gehören neben der Seelsorge Gottesdienste, An-
dachten und Rüstzeiten. Angesprochen werden 
auch Soldatenfamilien. Das christliche Angebot 
trägt dazu bei, den Alltag zu strukturieren und 
Raum für seelische Rekreation zu bieten. Junge 
Soldatinnen und Soldaten werden in Afghanistan 
mit existenziellen Grenzerfahrungen konfrontiert. 
Militärgeistliche helfen bei der Bearbeitung und 
Einordnung solcher Erfahrungen. Sie sind Zuhö-
rende und Ratgebende in vertraulichen Gesprä-
chen, bei alltäglichen Sorgen ebenso wie in tiefer 
Trauer und beim Umgang mit Scham und Schuld. 
Daneben sind sie Ansprechpartner auch für Vor-
gesetzte und für die Betreuung der Truppe Zu-
ständige.89 Militärseelsorger können außerhalb 
des Dienstwegs Probleme erkennen und Lösun-
gen suchen. 
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(42) Militärpfarrerinnen und -pfarrer erteilen im 
Auftrag des Staates Lebenskundlichen Unterricht. 
Er wurde 2011 neu konzipiert als berufsethischer 
Unterricht, als Ort freier und vertrauensvoller 
Aussprache. Er umfasst eine Doppelstunde im 
Monat. Seine Akzeptanz bei Soldatinnen, Solda-
ten und Dozenten ist hoch. Während des Aus-
landseinsatzes kann im Unterricht reagiert wer-
den auf persönliche Probleme wie Trennung von 
Familie und Freunden und die Herausforderung 
durch den Einsatz von Gewalt. Es können Infor-
mationen über Kultur und Religion im Einsatz-
land vermittelt und die Sensibilität für die Men-
schen in Afghanistan und ihre Lebensweise ge-
stärkt werden. Der Lebenskundliche Unterricht 
vermittelt neben persönlicher auch interkulturelle 
Kompetenz. Die selbstkritische Auseinanderset-
zung der Soldatinnen und Soldaten mit ihrer ei-
genen Gewaltfähigkeit und der jeder Gewalt in-
newohnenden Dynamik ist vorgesehen. Nach den 
einschlägigen Lehrplänen soll dies außer im Le-
benskundlichen Unterricht auch in den Unter-
richtseinheiten zu den »Gestaltungsfeldern« der 
Inneren Führung erfolgen.90 

(43) Von den Soldatinnen und Soldaten der Bun-
deswehr gehört derzeit etwa die Hälfte einer 
christlichen Kirche an.91 In Afghanistan waren 
bisher insgesamt 61 evangelische Militärgeistliche 
im Dienst (März 2013). Bis zum Sommer 2013 
waren drei evangelische Militärgeistliche für je-
weils vier Monate an den deutschen Standorten 
in Afghanistan tätig und für nahezu 5000 Solda-
tinnen und Soldaten der Bundeswehr zuständig. 
In Mazar-e-Sharif und in Kunduz wirkten neben 
dem evangelischen jeweils ein katholischer Mili-
tärgeistlicher. Die Militärgeistlichen betreuten von 
ihren Standorten aus weitere Lager und Unter-
künfte deutscher Soldaten in der Nähe.  

(44) Zusammen mit Ärzten, Sanitätspersonal und 
Truppenpsychologen gehören die Militärseelsor-
ger zum »psychosozialen Netzwerk«, das die 
Bundeswehr zur Unterstützung der Truppenan-
gehörigen eingerichtet hat. Die Akzeptanz der 
Militärseelsorgerinnen und -seelsorger ist generell 

hoch. Im ISAF-Einsatz geben »(n)eun von zehn 
Befragten […] an, es gut zu finden, dass Trup-
penpsychologen und Militärseelsorger vor Ort 
sind.«92 Das Angebot der Militärgeistlichen wird 
intensiv genutzt. Auch nicht der Kirche angehö-
rende Soldatinnen und Soldaten suchen Gespräch 
und Austausch mit ihnen.93 Neben ihrer seelsorg-
lichen ist die rituell-liturgische Kompetenz ge-
fragt. Militärgeistliche stehen Soldaten und Solda-
tinnen im Einsatz zur Seite. Sie überbringen To-
desnachrichten, trösten und stärken die Hinter-
bliebenen und diejenigen, die einen Kameraden 
verloren haben. Sie betreuen die »Zentrale Trau-
erfeier« des Dienstherrn.  

(45) Auch deutsche oder internationale Polizisten 
und Entwicklungshelfer finden in den Militärseel-
sorgern verlässliche Ansprechpartner. Seit 2009 
ist die Betreuung deutscher Polizisten im Aus-
landseinsatz durch Militärgeistliche vertraglich 
geregelt. Auf Wunsch kümmern sich die Seelsor-
gerinnen und Seelsorger auch um Mitarbeitende 
des Auswärtigen Amtes, der Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit oder kirchlicher 
Entwicklungshilfeorganisationen. Häufig kommen 
diese Zivilisten zu Gottesdiensten und Andachten 
oder zu anderen Anlässen ins Feldlager. Obwohl 
es zu begrüßen ist, dass Militärgeistliche diese 
Aufgabe übernehmen, könnte überlegt werden, 
ob eine von der Militärseelsorge unabhängige 
seelsorgliche Begleitung für die zivilen Angehöri-
gen der Hilfswerke sinnvoll ist. 

(46) Evangelische Militärseelsorgerinnen und -
seelsorger aus Deutschland arbeiten mit ihren 
katholischen Kollegen und mit der Military 
Chaplaincy aus anderen Ländern eng zusammen. 
Im Unterschied zu den Militärgeistlichen vieler 
Länder sind die deutschen nicht in die militäri-
sche Hierarchie eingebunden. Trotz verschiedener 
nationaler Militärkulturen ist die Zusammenarbeit 
in der Regel unproblematisch. Auf Bitten der 
militärischen Führung führen die Militärgeistli-
chen im Feldlager Gesprächs- und Informations-
veranstaltungen mit islamischen Geistlichen 
durch. 

 

5. Friedenspolitische Aufgaben im Blick auf Afghanistan 

(47) Frieden in Afghanistan verlangt Verhandlun-
gen für tragfähige Friedensstrukturen und eine 
friedenspolitisch kohärente Politik der internatio-
nalen Gemeinschaft. Deutschland hat daran ein 
Interesse in politischer und in ökonomischer Hin-
sicht. Über die Kosten des »nicht-internationalen 
bewaffneten Konflikts« in Afghanistan für 

Deutschland wird wenig transparent gespro-
chen.94 Unbestritten ist, dass eine tragfähige Ver-
handlungslösung95 angesichts des Endes der ISAF-
Mission dringlich ist. 

(48) Um umfassenden diplomatischen Bemühun-
gen zum Erfolg zu verhelfen, ist ein kohärentes 
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Vorgehen mit hoher Lokalexpertise von größter 
Bedeutung. Seit dem Wechsel in der US-
Administration und der neuen NATO-Strategie für 
Afghanistan hat sich das Interesse an Aussöh-
nung, Reintegration von oppositionellen Kämp-
fern, aber auch an Verhandlungen verstärkt.96 
Deutschland war 2010 und 2011 schon als Ver-
mittlerin für Geheimgespräche zwischen der US-
Regierung und der Vertretung der Taliban tätig 
geworden. Das hatte zu einem Verbindungsbüro 
in Doha/Qatar geführt, welches auch künftig als 
neutraler Ort für Verhandlungen bedeutsam sein 
kann. Eine Analyse aller bisherigen Bemühungen 
um die Aufnahme von Verhandlungen von Seiten 
innerafghanischer Kräfte, Saudi Arabiens, der EU, 
Großbritanniens und Deutschlands macht deut-
lich, dass alle politischen und gesellschaftlichen 
Gruppen des Landes einbezogen werden müssen, 
damit Aussicht auf Erfolg besteht: In Qatar war 
die afghanische Regierung zunächst nicht beteiligt 
gewesen. Es geht neben der afghanischen Regie-
rung nicht nur um die drei Hauptakteure der 
Aufstandsbewegung (Taliban, islamische Par-
tei/HIG und Haqqani-Netzwerk), sondern auch 
um die nichtmilitante politische Opposition. 
Gleichzeitig sollten auch Pakistan und Iran über 
die Initiativen informiert werden. Dabei stellt es 
sich als äußerst problematisch heraus, dass die 
von Bündnispartnern geübte Strategie gezielter 
Tötungen sowie die Rivalitäten der Aufständi-
schen untereinander aktuelle oder potentielle 
Verhandlungspartner treffen.97 Wie schwierig die 
Aufgabe ist, machen auch die Attentate auf Mit-
glieder des 2010 eingerichteten Hohen Friedens-
rats und die innerafghanische scharfe Kritik an 
seiner Zusammensetzung deutlich, sowie kontro-
verse Auffassungen über die Wahrung der Ver-
fassung und den Abzug ausländischer Truppen.98 
Da Deutschland im Land angesehen ist, könnte es 
in dieser Situation möglicherweise hilfreich sein, 
aus der Geschichte eigener Erfahrungen heraus 
vertrauensbildende Maßnahmen vorzuschlagen, 
die Verhandlungsinitiativen für einen Waffenstill-
stand unterstützen und weitere Schritte hin zu 
Frieden und Versöhnung bzw. Mediation einlei-
ten können. 

(49) Seit 2010 ist es neben Regionalkonferenzen 
zu einer Abfolge von internationalen Konferenzen 
gekommen, in denen die Beteiligten Verpflichtun-
gen für die Zukunft Afghanistans eingegangen 
sind und es um den Abzug der Kampftruppen 
und eine »Übergabe in Verantwortung« geht. Das 
Ende der ISAF-Mission wurde für 2014 vorgese-
hen. Seit den Beschlüssen über einen Rückzug 
der Kampftruppen und ersten Konzeptionen für 
eine Nachfolgemission der ISAF, die sich auf 

Ausbildung und Beratung konzentrieren soll,99 
gibt es innerhalb und außerhalb Afghanistans 
eine Diskussion, auf welche Weise der Übergang 
verantwortlich gestaltet werden kann. Diese Dis-
kussion ist von einer Uneinigkeit darüber ge-
kennzeichnet, in welcher Weise die ausländi-
schen Truppen das Geschehen in Afghanistan 
beeinflusst haben: Es gibt Stimmen, die die Si-
cherheitslage vor Ort von der Präsenz der auslän-
dischen Truppen abhängig machen, es gibt ande-
re, die darin umgekehrt gerade die ständige Quel-
le für immer erneute Aktivitäten Aufständischer 
sehen.100 Entsprechend verschieden fallen die 
Einschätzungen der Folgen des Truppenabzugs 
aus. Unabhängig von Befürchtungen und Hoff-
nungen sind die beschlossenen Maßnahmen zur 
Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die 
Afghanen aber in vollem Gang. Auf dem NATO-
Gipfel in Chicago hat Deutschland zugesagt, sich 
ab 2015 mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von 
rund 150 Mio. Euro an der Finanzierung der Af-
ghanischen Nationalen Sicherheitskräfte (Afghan 
National Security Forces–ANSF) zu beteiligen.101 

(50) Folgende Gesichtspunkte im Blick auf einen 
verantwortlichen Abzug sind in einer friedens-
ethischen Perspektive zu bedenken: 

–  Zu einem verantwortlichen Abzug der auslän-
dischen Truppen gehört so weit wie möglich 
eine Wiedergutmachung der durch sie ange-
richteten Schäden. 

–  Da in den nächsten Jahren schon wieder ein 
Rückbau der jetzt noch weiter aufgebauten Si-
cherheitskräfte geplant ist, wäre auch ein kon-
trollierter Abbau von Waffenpotenzialen drin-
gend zu prüfen. Die weitere Ausrüstung und 
Ausstattung der ANSF muss zwingend vom 
Auf- und Ausbau effektiver Rechtsstaatlichkeit 
begleitet werden. Milizen sollten parallel dazu 
möglichst entwaffnet und ihre Aufgaben von 
den ANSF übernommen werden. Wie die leid-
volle Kriegsgeschichte Afghanistans zeigt, sind 
Rüstungsexporte und Militärhilfe oft von einer 
kurzsichtigen Politik geprägt gewesen, die 
nicht mit Veränderungen der Machtverhältnis-
se rechnet und elementare politische Voraus-
setzungen für nachhaltige Friedensprozesse 
ignoriert. Vor diesem Hintergrund ist die be-
absichtigte Rückführung des militärischen Ge-
rätes der Bundeswehr zu begrüßen. 

–  Es geht auch um eine Abfederung der Folgen 
für die lokalen Ökonomien und die Personen, 
die mit den auswärtigen Truppen bzw. Orga-
nisationen zusammen gearbeitet haben, wie 
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im Fortschrittsbericht 2012 betont. Den Einrei-
seanträgen lokaler afghanischer Mitarbeiter 
der Bundeswehr, die sich nach deren Abzug 
gefährdet sehen, sollte dringend stattgegeben 
werden. Deutschland hat zugesagt, Afghanis-
tan zunächst bis 2016 weiterhin mit jährlich 
bis zu 430 Mio. Euro zu unterstützen, die in 
Vorhaben zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen und zur Stärkung der Regierungsfüh-
rung fließen sollen. Begrüßenswert ist hier die 
neue Gewichtung zu Gunsten ziviler Maß-
nahmen. In einer friedenspolitischen Perspek-
tive ist zum einen die Förderung der ländli-
chen Entwicklung von hoher Bedeutung. Der 
Gipfel in Tokio hat eine Konditionalisierung 
der Hilfe beschlossen, bei der die festgelegten 
Reformschritte in Afghanistan mit Indikatoren 
gemessen werden. Eine Analyse der Internati-
onal Crisis Group von 2012 macht zum ande-
ren auf die große Gefahr aufmerksam, die dem 
Land droht, wenn es nicht gelingt, die verfas-
sungsgemäß anstehenden Wahlen 2013 und 
2014 in einem geklärten Feld institutioneller 
Zuständigkeiten abzuhalten.102 So nahelie-
gend angesichts dieser Situation eine Konditi-
onalisierung der Hilfsmittel zu sein scheint, so 
zeigt sie doch auch den fragilen Zustand im 
Land und die Gratwanderung zwischen äuße-
rer Einflussnahme und Konsolidierung des 
notwendigen innerafghanischen politischen 
Prozesses.  

(51) Dem Geist der Friedensdenkschrift folgend 
sind darüber hinaus folgende friedenspolitisch 
bedeutsamen Handlungsfelder und -ziele zu be-
denken: 

– Im Sinn ziviler Konfliktbearbeitung wäre es 
wichtig, gleichzeitig und auf verschiedenen Ebe-
nen besonderes Gewicht auf die Auslotung ver-
handelbarer Interessen zu legen. Zivilgesellschaft-
liche Akteure vor Ort aus 34 Provinzen und lan-
deskundige NGOs sollten eine starke Stimme 
erhalten; das gilt insbesondere für Frauengrup-
pen. Informelle Gespräche zwischen allen rele-
vanten Akteuren können dazu beitragen, dass 
sich Allianzen für den Frieden auf allen Ebenen, 
vor allem auch der Orts- und der Provinzebene 
konstituieren können.  

–  Die Konsolidierung institutioneller Grundlagen 
für zivil ausgetragene Konflikte bedarf großer 
Aufmerksamkeit, um die Betrugsvorwürfe der 
letzten Wahlen nicht in der Situation der ge-
planten »Transition« und »Transformation« zu 
wiederholen. Der Afghanistanbericht der In-
ternational Crisis Group sieht hier sogar die 

Gefahr der Konflikteskalation bis hin zu einem 
Staatszusammenbruch.103  

–  Das einheimische Rechtswesen kennt nicht 
nur auf dem Land, sondern auch in Kabul ei-
gentümliche Verbindungen formaler und in-
formeller Mechanismen (traditionelle Schlich-
tungsforen), deren Berücksichtigung mit Blick 
auf eine tragfähige rechtsstaatliche Lösung 
wichtig sein könnte, auch wenn wichtige Fra-
gen der Kohärenz damit verbunden sind.104 

–  Im Sinn der Konzepte von menschlicher Si-
cherheit und menschlicher Entwicklung ist die 
Förderung von Entwicklungschancen unab-
dingbar. Dazu sind von ausländischen Inves-
toren sowie von internationalen und nationa-
len NGOs Beiträge zur Stärkung regionaler 
und lokaler Lösungen vor allem mit Blick auf 
Lebensmittel und die Förderung von Ernäh-
rungssouveränität (food sovereignity) zu ver-
langen und diesbezüglich eine öffentliche Re-
chenschaftspflicht einzuführen. Trotz wider-
streitender Interessen und bislang eher gerin-
gen Erfolgen könnten als vertrauensbildende 
Maßnahmen regionale Kooperationen Afgha-
nistans mit seinen Nachbarstaaten gefördert 
werden.  

(52) Innerer Frieden lässt sich von außen nicht 
erzwingen; dies ist ein wesentliches Argument 
der Friedensdenkschrift (Ziffern 182 f.), das auch 
durch die Aussage des Fortschrittsberichts 2011105 
bestätigt wird. Jede Intervention muss nichtin-
tendierte Folgen reflektieren: neue soziale und 
politische Spannungen ebenso wie den verstärk-
ten Zusammenschluss regierungskritischer bzw. -
feindlicher Gruppen. Wie auch die Situation nach 
den Balkankriegen der 1990er Jahre zeigt, weisen 
Staats- und Wirtschaftsstrukturen, die von Inter-
ventionsmächten eingeführt werden, oft eine 
geringe Stabilität auf. Ohne tiefe Kenntnis und 
sensible Beachtung gewachsener Strukturen be-
steht die Gefahr, dass nicht die friedensfördern-
den Akteure der einheimischen Zivilgesellschaft 
unterstützt werden, sondern ethnopolitisch und 
wirtschaftlich definierte Interessengruppen. Das 
ist insbesondere auch mit Blick auf die bedeuten-
den Rohstoffe in Afghanistan zu bedenken. In 
Zeiten der Globalisierung benötigen friedensstabi-
lisierende Maßnahmen einen weiten Zeithorizont 
in allen vier Zieldimensionen des gerechten Frie-
dens: Schutz vor Gewalt, Förderung der Freiheit, 
Abbau von Not, Anerkennung kultureller Ver-
schiedenheit. Wenn die immer wieder beschwo-
rene Zuständigkeit der Afghanen und Afghanin-
nen für die Zukunft ihres Landes (local owner-
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ship) ernst genommen werden soll, bedarf es 
seitens externer Akteure eines ebenso zurückhal-
tenden wie stimmigen Handelns, das der Achtung 

der politischen, sozialen und kulturellen Men-
schenrechte verpflichtet ist. 

 

6. Schlussbemerkung 

(53) Das friedensethische Leitbild des »gerechten 
Friedens« bewährt sich mit Blick auf eine frie-
denspolitische Bewertung der Situation in Afgha-
nistan. Es steht für ein Konzept, das Frieden und 
Gerechtigkeit eng aufeinander bezieht, den Ein-
satz militärischer Gewalt an hohe rechtliche 
Schranken und verlässliche völkerrechtliche Ver-
fahrensregeln bindet und einen politischen Pro-
zess in Richtung auf menschliche Sicherheit und 
menschliche Entwicklung in den Blick nimmt. 

(54) Im Blick auf den Afghanistan-Einsatz stellt 
sich allerdings die ernste Frage, ob nicht die mili-
tärischen Mittel eine Eigendynamik entwickelt 
haben, die dazu führte, dass das Leitbild des 
»gerechten Friedens« aus dem Zentrum des Han-
delns herausgerückt ist. Auch wenn anzuerken-
nen ist, dass die Einsatzregeln für COM ISAF 
zivile Verluste und Schäden so weit wie möglich 
zu vermeiden suchen, kommen Beobachter zu 
dem Urteil, dass der Einsatz von militärischer 
Gewalt – als Reaktion auf die asymmetrische 
Gewaltanwendung der oppositionellen militäri-
schen Kräfte – an manchen Orten zu einer Spirale 
der Gewalteskalation geführt hat, die nur schwer 
rechtlich eingehegt oder in rechtsstaatliche For-
men überführt werden konnte. Konsens innerhalb 
der Kammer war es, dass ein möglichst umfas-
sendes friedenspolitisches Konzept unter Ein-
schluss von Szenarien für die Beendigung des 
Einsatzes für den Afghanistan-Einsatz gefehlt hat 
(und noch fehlt). Aufgrund dieser konzeptionel-
len Leerstelle gab und gibt es auf Seiten der inter-
venierenden Staaten eine Unsicherheit im Urteil 
über Art und Umfang der einzusetzenden Mittel, 
dies auch in Hinblick auf konsistente Abstim-
mungen aller Truppen stellenden Nationen. Ins-
besondere zeigt sich, dass das Verhältnis von 
militärischen und zivilen Anteilen sowohl für den 
deutschen Einsatz als auch für die internationalen 
Partner des Afghanistaneinsatzes einer genaueren 
Abstimmung bedurft hätte. 

(55) Aus diesem Konsens werden innerhalb der 
Kammer unterschiedliche Folgerungen gezogen:  

Ein Teil der Kammer sieht durch die Situation in 
Afghanistan die Prinzipien und Kriterien der Frie-
densdenkschrift bestätigt und bewertet die frie-
densethische Legitimität des Einsatzes trotz gege-

bener völkerrechtlicher Mandatierung sehr kri-
tisch. Es würden zum Teil erhebliche Diskrepan-
zen gegenüber den in der Denkschrift formulier-
ten Bedingungen für internationale bewaffnete 
Friedensmissionen sichtbar. Die zivilen Anstren-
gungen seien nicht Teil eines konsistenten frie-
denspolitischen und strategischen Gesamtkon-
zepts gewesen. 

Ein anderer Teil der Kammer betont die Legitimi-
tät des Einsatzes unter dem Gesichtspunkt, dass 
die ursprüngliche Interventionsentscheidung 
durch nicht erkennbare Faktoren und Entwick-
lungen im laufenden Einsatz zu zuvor unvorher-
gesehenen und ungewollten Gewaltmaßnahmen 
gezwungen habe. Die beträchtlichen zivilen An-
strengungen seien in der öffentlichen Darstellung 
und Wahrnehmung nicht angemessen gewürdigt 
worden. Es sei geboten, nicht die Prinzipien, 
wohl aber die auf einzelne Handlungssituationen 
bezogenen Kriterien der Friedensdenkschrift wei-
terzuentwickeln.  

(56) Im Arbeitsprozess der Kammer ergaben sich 
eine Reihe von konkreten politischen Anregungen 
und Aufgaben für die ethische Urteilsbildung, die 
in der Friedensdenkschrift noch nicht gesehen 
werden konnten. 

a.  Für die politischen Verfahren der Mandatie-
rung von Einsätzen durch den Deutschen 
Bundestag legt es sich nahe, den militärischen 
Teil in eine umfassende Mandatierung einzu-
binden, in der die zivilen friedenspolitischen 
Ziele und Maßnahmen konkretisiert werden. 

b.  Die Friedensdenkschrift unterzog die Kriterio-
logie des »gerechten Krieges« einer umfassen-
den Revision und ordnete sie dem ethischen 
Leitbild des »gerechten Friedens« unter. Damit 
konzentrierte sie sich stark auf ein völker-
rechtskonformes ius ad bellum, das konse-
quent zu einem ius contra bellum weiter zu 
entwickeln sei. Aus den Erfahrungen der Aus-
landseinsätze der Bundeswehr erscheint es 
geboten, künftig den ethischen Fragen des ius 
in bello, d.h. der Beachtung und Fortentwick-
lung des humanitären Völkerrechts stärkere 
Aufmerksamkeit zuzumessen. Hierzu gehört 
unter anderem die umstrittene Frage, welchen 
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Status Parteigänger in Anspruch nehmen kön-
nen, die sich außerhalb von direkten Kampf-
handlungen bewegen, gleichwohl aber im 
dringenden Verdacht stehen, an Kampfhand-
lungen beteiligt zu sein oder solche direkt zu 
unterstützen. Außerdem ist eine gründlichere 
ethische Reflexion der verantwortlichen Been-
digung von militärischen Einsätzen erforder-
lich.  

c.  Drängende Fragen ergeben sich durch den 
Einsatz der »Drohnen«-Technologie. Eine sorg-
fältige ethische Bewertung steht noch aus, 
wird aber auch mit Blick auf verfassungsrecht-
liche und völkerrechtliche Bedenken zuneh-
mend in der medialen und politischen Öffent-
lichkeit eingefordert. 
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Statement auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Textes 

»,Selig sind die Friedfertigen‘ – Der Einsatz in Afghanistan: 

Aufgaben evangelischer Friedensethik« 
Von Dr. h.c. Nikolaus Schneider, EKD-Ratsvorsitzender 

Berlin, 27. Januar 2014 

I. Mit ihrer Friedensethik engagiert sich  
die evangelische Kirche für eine nachhaltige 

Friedenspolitik 

Der Ruf zum Frieden und der Einsatz für den 
Frieden gehören zum Kern des kirchlichen Auf-
trags. Friedensethische und friedenspolitische 
Stellungnahmen haben so auch in der EKD eine 
lange Tradition.  

Während der Auseinandersetzungen um die Wie-
derbewaffnung und die atomare Rüstung in den 
1950er und in dem leidenschaftliche Streit um die 
»Nachrüstung« Ende der 1970er Jahre haben frie-
densethische Fragen unsere Kirche besonders 
stark bewegt und zu einer intensiven Reflexion 
christlicher Friedensethik geführt. Die Friedens-
denkschrift des Jahres 2007 »Aus Gottes Frieden 
leben, für gerechten Frieden sorgen« hat diesen 
langen friedensethischen Reflexionsweg zu einem 
vorläufigen Abschluss gebracht.  

Der Text, den die EKD heute vorstellt, basiert auf 
dieser Friedensdenkschrift. Er trägt den zugege-
benermaßen etwas sperrigen – dafür aber inhalts-
reichen – Titel: »Selig sind die Friedfertigen. Der 
Einsatz in Afghanistan: Aufgaben evangelischer 
Friedensethik. Eine Stellungnahme der Kammer 
für Öffentliche Verantwortung der EKD«. 

In diesem Text geht es uns nicht nur um eine 
kritische und konstruktive Reflexion des Afgha-
nistan-Einsatzes, sondern darüber hinaus um eine 
friedensethische und friedenspolitische Aufga-
benbeschreibung und Orientierung für die Zu-
kunft. 

Wir präsentieren unseren friedensethischen Text 
bewusst am Beginn des Jahres 2014: Vor 100 
Jahren begann der 1. Weltkrieg, vor 75 Jahren 
der 2. Weltkrieg. Und unsere Welt ist seitdem 
nicht friedlicher geworden, wenn wir etwa an den 
Bürgerkrieg in Syrien denken oder an die aktuel-
len kriegerischen Auseinandersetzungen in Afri-
ka. Wir sind davon überzeugt: Die friedensstif-
tende Kraft des Evangeliums von Jesus Christus 
wird auch heute für eine nachhaltige Friedenspo-
litik dringend gebraucht. 

 

II. Friedensethische Stellungnahmen zu kriegerischen Konflikten der Gegenwart sind Teil der öffent-
lichen Verantwortung der Kirche für das politische Entscheiden und Handeln unserer Regierenden 

Wir hören die Forderung, Deutschland müsse in 
den kriegerischen Konflikten der Gegenwart mehr 
internationale Verantwortung übernehmen. Dies 
meint häufig auch, dass Deutschland mehr militä-
rische Verantwortung übernehmen soll. Grund-
sätzliche Weichenstellungen für ein internationa-
les militärpolitisches Engagement Deutschlands 
stehen an. Friedensethische Stellungnahmen un-
serer Kirche wollen dazu Orientierungshilfen 
geben. Um Orientierungshilfen für zukünftige 
militärische Einsätze der Bundeswehr zu geben, 
äußern wir uns erst und gerade jetzt reflektierend 
zu dem Einsatz in Afghanistan – auch wenn der 
jetzt beendet wird.  

Der Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten 
in Afghanistan hat uns neu deutlich gemacht, 
welche gesellschaftlichen und menschlichen 

Folgelasten mit militärischen Einsätzen verbun-
den sind: Tod und Verwundung, traumatisierte 
Soldatinnen und Soldaten und langfristige Prozes-
se der Vernarbung in den Biographien der Einzel-
nen, der Familien und der Gemeinschaften. Wir 
brauchen Orientierung im Umgang mit diesen 
Folgen militärischer Einsätze. 

Die Debatte um Ausrichtung und Bewaffnung der 
Bundeswehr wird seit einigen Monaten kontro-
vers geführt. So auch die Frage, ob die Bundes-
wehr mit bewaffneten »Drohnen« aus- und aufge-
rüstet werden solle. Jede Entscheidung über neue 
Waffensysteme ist auch eine politische Entschei-
dung über das Bild möglicher künftiger Konflikte 
und Kriege und über mögliche Einsatzszenarien. 
Wir brauchen Orientierung in der Frage, für wel-
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che Krisenherde und Einsatzbedingungen wir 
unsere Soldatinnen und Soldaten ausrüsten. 

Die EKD versteht die heute vorgestellte friedens-
ethische Stellungnahme der Kammer für Öffentli-
che Verantwortung auch als einen konkreten 

Beitrag zum Themenjahr »Reformation und Poli-
tik«. Nur andeuten will ich jetzt, dass die Kam-
mer für Öffentliche Verantwortung für dieses 
Themenjahr 2014 an einem neuen Grundsatztext 
zum politischen Auftrag der Kirche arbeitet. 

 

III. Friedensethische Fragestellungen brauchen den Diskurs von verantwortungsbewussten  
Menschen aus verschiedenen Professionen und mit verschiedenen Blickwinkeln 

Der Rat der EKD hatte die Kammer für Öffentliche 
Verantwortung im Jahr 2011 gebeten, eine frie-
densethische Orientierung zum Afghanistanein-
satz der Bundeswehr zu erarbeiten. Die Aufträge 
des Rates implizierten die Fragestellungen:  

�   Was kann für das Leitbild des gerechten Frie-
dens aus Afghanistan gelernt werden? 

�   Welche politischen Lehren können im Jahr des 
Abzugs aus dem Afghanistan-Einsatz gezogen 
werden? 

Gerade auch im Blick auf diese Fragestellungen 
möchte ich eine Eigenschaft der Kammern der 
EKD nennen: Sie sind nicht mit dem Ziel einer 
einheitlichen Sachauffassung besetzt. Vielmehr 
sollen sie als Beratungsgremien unterschiedliche 
und sogar kontroverse Standpunkte bzw. Per-
spektiven abbilden. So haben in der Kammer für 
Öffentliche Verantwortung Mitglieder, die sich 
der »Friedensbewegung« verbunden fühlen, ge-
meinsam mit dem früheren Oberbefehlshaber des 
Einsatzführungskommandos der Bundeswehr an 
dem friedensethischen Papier gearbeitet. Beteiligt 
waren Theologinnen und Juristen, Politiker und 
Journalistinnen. Ganz bewusst wurden die 
ethisch und rechtlich strittigen Fragen in einer so 
breit gefächerten Zusammensetzung der Kammer 
beraten.  

Bei der Beratung des friedensethischen Textes 
wurden auch Themen angesprochen, die in der 
Friedensdenkschrift des Jahres 2007 so noch 
nicht im Blick waren. Ich nenne hier nur exem-
plarisch zwei Fragestellungen:  

�   In welcher Beziehung stehen der US-
amerikanische »War on Terror«, also die »Ope-
ration Enduring Freedom« zu dem UN-
mandatierten Auslandseinsatz der Bundes-
wehr im Rahmen von ISAF? 

�   Was bedeutet die weitreichende Nutzung der 
Drohnen-Technologie, auch im Zusammen-
hang der sog. COIN (Counterinsurgency)-
Strategie? 

Dem Rat der EKD war bewusst, dass er mit sei-
nem Auftrag der Kammer für Öffentliche Verant-
wortung eine theologisch und politisch bedeut-
same und höchst anspruchsvolle Aufgabe gestellt 
hat. Umso dankbarer sind wir für das Ergebnis 
der Kammerberatungen. Dieses Ergebnis, das 
möchte ich an dieser Stelle schon festhalten, 
nährt in uns den grundsätzlichen Zweifel, dass 
mit militärischer Gewalt der Weg zu einem »Ge-
rechten Frieden« gebahnt werden kann. 
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Von Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier, Vorsitzender der Kammer für Öffentliche  
Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 

Berlin, 27. Januar 2014 

Der Ratsvorsitzende sprach davon, dass die Stel-
lungnahme der Kammer eine grundsätzliche frie-
densethische Orientierung ermöglichen soll. Im 
Text der Stellungnahme selbst werden Sie aller-
dings eine ausführliche, im engeren Sinne theolo-
gische Reflexion vergeblich suchen. Als Referenz-
punkt und Maßstab dient vielmehr die Friedens-
denkschrift der EKD aus dem Jahr 2007. Die 
Denkschrift entwickelt das Leitbild des »Gerech-
ten Friedens« in ebenso einfachen wie klaren und 
überzeugenden Maximen: Recht stiftet Frieden; 
wer den Frieden will, muss den Frieden vorberei-
ten; der »Gerechte Friede« ist ausgerichtet am 
vorrangigen Paradigma der Gewaltlosigkeit; Frie-
de ist ausgerichtet an menschlicher Sicherheit 
und menschlicher Entwicklung; militärische Ge-
walt hat als »rechtserhaltende Gewalt« ihren aus-
schließlichen Ort als »ultima ratio«, legitimiert 
durch ein Mandat der internationalen Gemein-
schaft. Dieses Leitbild des »Gerechten Friedens« 
ist tief verankert in der biblischen Überlieferung. 
Es lebt davon, dass der Friede Gabe Gottes ist 
und erst von dieser ursprünglichen Gewährung 
her menschlicher Auftrag sein kann. 

Der Rat der EKD hat, wie vom Ratsvorsitzenden 
erläutert, die Kammer beauftragt, dieses Leitbild 
des »Gerechten Friedens« in Beziehung zu setzen 
zum deutschen Einsatz in Afghanistan. Die 
Kammer hat diesen Auftrag unter den folgenden 
Leitfragen bearbeitet: 

1. Inwiefern kann die deutsche Beteiligung – ge-
messen am Leitbild des »gerechten Friedens« und 
an den mit diesem Leitbild verknüpften friedens-
ethischen Prinzipien und Kriterien – als legitim 
bezeichnet werden? 

Und haben sich 2. das Leitbild, die Prinzipien 
und Kriterien im Licht der Erfahrungen dieses 
Einsatzes bewährt oder müssen sie fortgeschrie-
ben werden? 

Eine besondere Herausforderung dieses Arbeits-
prozesses bestand auch darin, die Exponenten 
unterschiedlicher friedensethischer Optionen und 

Überzeugungen innerhalb der Kammer miteinan-
der im Gespräch zu halten. Einen Reflex dieses 
intensiven Gesprächsprozesses erkennen Sie dar-
in, dass wir einerseits einen die unterschiedlichen 
Positionen verbindenden tragfähigen Konsens 
vorlegen können, dass wir andererseits aber an 
einigen Punkten die Spannung und Bandbreite 
der Positionen auch innerhalb des Textes abge-
bildet haben, indem argumentative Weichen ein-
gestellt wurden. Sie werden bei genauer Lektüre 
feststellen, dass diese Weichen in unterschiedli-
cher Weise eine sozusagen klassische Alternative 
evangelischer Ethik wiedergeben. Auf der einen 
Seite dieser Alternative findet sich die Überzeu-
gung von einer klaren normativen Ausrichtung an 
Leitbild, Prinzipien und Kriterien, auf der anderen 
Seite die Option für ein stärker an der Situation 
und ihren komplexen Anforderungen orientiertes 
ethisches Urteil. 

Auf eine detaillierte Wiedergabe der Inhalte des 
Textes muss ich an dieser Stelle verzichten und 
mich darauf beschränken, zum einen den klaren 
Konsens der Kammer zu beschreiben und zum 
anderen die wesentlichen Weichenstellungen. 
Zum Abschluss werde ich kurz auf die in der 
Schlussbemerkung des Textes genannten Anre-
gungen zur Weiterarbeit eingehen. 

1. Zur Frage der Legitimität des Einsatzes anhand 
der Kriterien der Friedensdenkschrift: 
Unstrittig ist, dass der ISAF-Einsatz völkerrecht-
lich durch eine UN-Mandatierung legitimiert ist 
und in ein kollektives internationales System der 
Friedenssicherung eingebunden ist. 

Strittig ist allerdings, ob diese Legitimität der 
Ausgangsentscheidung der UN ausreichend war, 
um alle Folgeentscheidungen zu tragen. Ein Teil 
der Kammer urteilt hier sehr kritisch: Die ur-
sprüngliche Mandatierung in der UN-Resolution 
1368 argumentiert mit dem Selbstverteidigungs-
recht des Angegriffenen. Diese Begründung könne 
nicht für 13 Einsatzjahre aufrecht erhalten wer-
den. Zudem seien wesentliche Prüfkriterien der 
Friedensdenkschrift nicht erfüllt gewesen. Gravie-
rende Mängel habe es hinsichtlich der Konflikt-
prävention und Friedenskonsolidierung gegeben, 
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ebenso in Bezug auf die Einbindung der afghani-
schen Kräfte. Ein anderer Teil der Kammer sieht 
die Legitimität des Einsatzes als fortgesetzt gege-
ben an: besonders die unvorhersehbare Komple-
xität der Einsatzsituation habe flexible Reaktionen 
nötig gemacht. Zudem sei Deutschland durch die 
Bündnissolidarität zu fortgesetzter Beteiligung 
verpflichtet gewesen. 

2. Zur Frage, ob und inwiefern sich das Leitbild 
des gerechten Friedens bewährt hat: 
Es herrscht grundsätzliche Übereinstimmung 
darin, dass sich das Leitbild des gerechten Frie-
dens unter den Bedingungen eines konkreten 
Einsatzes bewährt hat. Weiterhin besteht Konsens 
darin, dass der deutsche Einsatz in Afghanistan 
sehr weitgehend darunter gelitten hat, dass ein 
konzises politisches Rahmenkonzept fehlt und 
von dieser Leerstelle her die angemessene Wahl 
von Umfang und Art der zum Einsatz gebrachten 
Kräfte und Mittel schwierig war. 

Vom Leitbild des »Gerechten Friedens« her erge-
ben sich aus dem Afghanistan-Einsatz einige 
grundsätzliche Anforderungen an humanitäre 
Interventionen: 

1. Militärische Mittel müssen an ihrem möglichen 
Beitrag für die politischen Ziele gemessen wer-
den. Dazu bedarf es einer politischen Gesamtstra-
tegie unter Priorität der zivilen Mittel. Die Eigen-
dynamik der militärischen Mittel muss politisch 
begrenzt werden. 

2. Entscheidender Teil einer politischen Gesamt-
konzeption eines Einsatzes sind Exit-Strategien, 
die schon vom Beginn eines Einsatzes an entwi-
ckelt werden müssen. Aktuell heißt dies auch: 
Deutschland trägt Verantwortung im Prozess des 
Abzugs, afghanische Partner etwa der Bundes-
wehr müssen schnell und unbürokratisch Unter-
stützung und ggf. Aufnahme in Deutschland fin-
den. 

3. Die Einsicht bleibt: Nur Recht schafft Frieden. 
»Rechtserhaltende Gewalt« im Sinne der Kriterien 
der Friedensdenkschrift muss auf den Aufbau 
rechtsstaatlicher Strukturen ausgerichtet sein. 
Dies kann mit Aussicht auf Erfolg nur geschehen 
in Anknüpfung an lokale Rechtstraditionen und 
Institutionen, also unter Wahrung des Prinzips 
der »local ownership«. 

4. Militäreinsätze müssen von Beginn an durch 
Evaluation begleitet sein. Gegen die Eigendyna-
mik und Zwangsläufigkeit militärischer Gewalt 
müssen Einsätze Gegenstand politischer Lernpro-
zesse und Fehleranalyse sein. 

Gerade wenn wir diese Lernerfahrungen formu-
lieren, kommen wir zu dem Schluss: Der »Gerech-
te Frieden« ist mehr denn je als friedensethisches 
Leitbild bestätigt! 

Die friedenethische Reflexion wird und muss 
weitergehen. Ich nenne hier nur drei konkrete 
Aufgaben, wie sie auch am Schluss des Textes 
festgehalten sind. Wir brauchen kirchliche, ge-
sellschaftliche und politische Debatten über 

1. Umfassende zivile Mandatierungen von huma-
nitären Einsätzen durch den Deutschen Bundes-
tag. 

2. Eine Fortentwicklung des humanitären Völker-
rechts, das nach seiner Konzentration auf Rechts-
schranken für den Einsatz von militärischer Ge-
walt (Fortentwicklung des ius ad bellum zum ius 
contra bellum), dem Recht in konkreten Einsatz-
bedingungen stärkere Aufmerksamkeit widmen 
muss (ius in bello). 

3. Die Entwicklung und den Einsatz der »Droh-
nen«-Technologie.             
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